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Gl Leitsätze

Versendung von Schriftstücken/Zuverlössigkeit/Botentötigkeit zum Briefkosten

Der prozeflbevollmöchtigie brqucht keine besonderen Vorkehrungen dofÜr zu treffen,

doß die mit der Besorgung der ousgehenden Post beouftrogte Hilfskroft, on deren

Zuverlössigkeit bisher keine Zweifel oufgetreten sind, die zur Versendung bestimmten

Schriftstücke ouch vollzöhlig ln den Posibriefkosten einwirft'

(BGH, Beschl. v.3.7.1992 -V 7811/921

Berufungszulossung/Widerruf/$ 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG

Einem Steuerberoter/Sieuerbevollmöchtigten, Über dessen Vermögen dos Konkurs-

ver{ohren eröffnet worden ist, ist seit dem lnkroftreten des vierten StBerAndG die

Bestellung zwingend zu widerrufen.

{BFH Urt. v. 12.ll.l99l - Z R Bl/90 - Stbs 1992, 153)

Unerloubte Steuerberotung/Gutochlen Betriebsoufspoltung

Ein Unternehmensberoter, der in einem Gutqchten einer Böckerei ouf Grund mehrerer

konkreter Steuerbelostungsvergleiche eine Betriebsqufspoltung empfiehlt, leistet

geschöftsmößig Hilfe in Steuersochen. Diese Tötigkeit ist ihm weder noch 5 4 Nr. 5 noch

noch S 6 Nr.l StBerG erloubt.

{OLG Fronkfurt, Beschl. v. 23.5.1991 - 6W 41/91- rkr. BB 1991, 1962, StB 91,366 EWiR $ 5 StBerG l/91,1125

[Chemnitz]]

Hoftung für Steuerschulden/Umfossendes Mondot/Auslöndischer Mondont/

$$ 33 StBerG,2 Abs.2 WPO

l. Erteilt ein Auftroggeber (hier, eine ouslöndische Kopitolgesellschoft) einem SIB/WP

Vollmocht zur Wthrnehmung seiner steuerlichen Belonge in der Bundesrepublik

Deutschlond sowiezurAbgobe sömtlicher Erklörungen im Zusommenhong mitdiesen

Angelegenheiten, so kqnn dieser nicht {ür Steuerschulden seines Auftroggebers hoft-

boig"mocht werden, wenn er sich bei AusÜbung seiner Tötigkeit im Rohmen seines

Auftäges sowiederfürihn geltendenVorschriften des $ 33 StBerG/92Abs.2WirtPrO

höli und für seinen Auftroggeber nicht qls dessen gesetzlicher Vertreter tötig wird.

Auch die Anweisung des Berufsongehörigen on dos Finonzomt, einen obsehboren

Erstottungsonspruch on Körperschoftssteuer seines Mondonten zur Bezohlung von

dessen Gewerbesteuerschulden on die Gemeinde zu Überweisen, liegt im Rohmen

der Sorg{oltsp{lichien ous seinem Berotungsvertrog'

2. Hol die Finonzbehörde (hier, eine stodt fÜr Gewerbesteuer) gegen den Berufs-

ongehörigen einen Hoftungsbescheid erlqssen und versöumt sie es, gem' $ l9l Abs' 2

lC pn-di" vorgeschriebene Anhörung der zustöndigen Berufskommer durch-

zuführen, so ist dieser Hofiungsbescheid ouflerdem mit einem nicht unerheblichen

Verfohrens- und Rechtsmongel behoftet.

lBoyr.VerwoltungsgerichtMünchen,Beschl.v.2l.3.l99l -MlOS9l.644-rkr,Steuerberoterl99l,36ll
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Schodenersolzonspruch gegen Rechtsonwolt
- Anerkenntnis

- Pflicht zur Streituerkündung

- Stillholteobkommen
(BGH, Beschl. v.9.7.1992 - IXZR 2o\/glt

Aus den Gründen:

Leitsötze (d.Ver{.),

l. Dos Eingestöndnis, für den Eintritt der Veriöhrung verontwortlich zu
sein, stellt kein Anerkenntnis des dorous obgeleiteten Schodenersotz-
onspruchs dor.

2. Den Anwolt trifFt nicht die p{lich1 die Veriohrung des gegen ihn selbst
gerichteten Anspruchs durch Streifuerkündung im Vorprozeß zu unter-
brechen oder ein Stillholieobkommen zu schließen.

92,163
92,163

ohne Rechtsfehler hot dos Beru{ungsgericht die Schodenersotzforde-
rung der Klöger ols veriöhrt ongesehen. Die veriöhrung wurde weder
u nierb rochen noch g ehem mt. Rechtsi rrtu msf rei ho ben d ie I nsto nzg erichte
dos Schreiben der Beklogten vom lo. Dezember l9B5 nicht ols Aner-
kenntnis im Sinn von s 208 BGB gewertet. In dem Eingestöndnis, für den
Eintritt der Veriöhrung verontwortlich zu sein, liegt nichl dqs Anerkenntnis
eines Schodensersotzonspruchs. Vergleichsverhondlungen zwischen
den Porteien woren nicht geeignet, den Ablouf der Verlährungsfrist zu
hemmen. $ B52Abs. 2BGBistouf dieVeriöhrung noch g5l BRAO nichtent-
sprechend onwendbor {BGH, Urt. v. ]5. Dezember lgBB - lx zR 33/BB,
WM l9B9,5Bl,583). Die Beklogren horren ouch nichr die pflicht, die Veriöh-
rung des gegen sie selbst gerichteten Anspruchs durch streituerkjndung
im Vorprozeß zu unterbrechen oder mit den Klögern ein Stillholteob-
kommen zu schließen. Dies folgt bereits dorous, doß solche Moßnohmen
zur Verhinderung einer Veriöhrung nicht erforderlich woren; der Vor.
qrozgß ende]e longe vor Eintriti der Veriöhrung der Anwoltshoftung. Für
den AbschluD eines Stillholteobkommens, doß heißt einer Vereinbolung,
do1] den Beklogten vorübergehend dos Recht zur verweigerung dJr
Leistung zustehen solle {BGH, Urt. v. ]4. November l99l - x zR 3ltgl,
wM1992,579,580; v.21. Februor l9B3 - vlltzR 4/82 , Niw 1983,2496,,
2497 f; v.28. Novenber1972 - vl zR 126/7l,versR 1973,232,2331, fehlt
hinreichender sochvortro g. Der Geltend moch ung der veriö hru n gsein-
rede steht ouch nicht der Grundsotz von Treu unJ Glouben enigegen.

92,208
ot t\
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- Treuhönder

- Vermögensvormund
: Mündelgrundsiück

Verhondlungsgehilfe, $ 278 BGB

- Mokler

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht ü. Fehler u.

Veriöh ru ngsvorsch rift, Sekundö ro nspruch
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung

- Prospektholtung

- Veriöhrungsbeginn
: Au0enprü{ung, Steuernochveronlogung
: Rechtsverfolgungskosten

Q))

92,294
92,276

92,276

92,25

92,167

92,155
92,160

92,294

92,284

92,278ar)
92t

92,25

92,41
92,238

92,8
92,114

92,58
92,14
92,174

01 a

92, s8
92,58
92,114

92,276

92,269

92,105
92,58

92,136

92,181

Dobei mog dohinstehn, ob die Klögerdorouf vertrouen durften,wöhrend

der Vergl-eichsverhondlungen werde die Veriöhrungseinrede nicht

erhoben. Der vorgelegten Korrespondenz ist zu entnehmen, dofi die

Anwölte der Klöger zvlelzl mit Schreiben vom lB. Mörz l98B einen von

der Geg enseite no ch o bsch I ießen d er PrÜf u n g u nterb reiteten Verg leichs-

vorschlog obgelehnt hoben. Domit woren die Verhondlungen ge-

scheitert. Die Klöger hötten binnen ongemessener - kurz bemessener -
Fristfür die Zustellung der Kloge Sorge trogen mÜssen (BGHZ 93,64,66lr.

Sie hoben iedoch den bereits im Septemb er19\7 einge{orderien Kosten-

vorschuß erst om 2. Juni 
'l9BB eingezohlt. Eine Frist von mehr ols zehn

Wochen konn im Streitfoll nicht mehr ols ongemessen gewertet werden

(vgl. BGH, Urt. v. 6.12.1990 - VIIZR 126/90, NJW 1991,974,9751'

92 t9

o) tQ

92,242
92,242

92,29
92,3
92,25

92,128

92, BB

92,209
92,28
92,209

92,28
92,209
92,88
92,302

92,145
92,19
92,145

92,22
92,59
o) )a

92,175

92,128

92,130,
t3t,l32

Veriührung von
SchodenersqlzonsPrüchen,
$ 68 StBerG
- Abgrenzung der Außenprüfungsfölle

{OLG Düsseldor{, Urt. v. 2.4.1992 - lB U 54189 - rkr'l

92,76

92,25

92,208
92,228

oa 1Q

92,198

92,135

92,292

92,191

92,121

92,134
92,130,
l3t,l32

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Die Veriöhrungsfrisi beginnt mit der Schlußbesprechung einer Außen-

prüfung nur äonn, wänn die Steuererklörung fehlerhoft wor und

desholt vermeidbore Steuern durch die AußenprÜfung festgesetzt

werden.

2. Die veriöhrungsunterbrechende Wirkung eines Mohnbescheides

endet mit der Nochricht on den Antrogsteller Über den eingelegten

Widerspruch, wenn dieser dos Verfohren nicht weiier betreibt und es

infolge dessen zum Stillstond kommt ($ 213 Soizlin Verbindung mit

gg2\ro) Soiz 2,211 Abs.lBGBl. Die Veriöhrungsfrist löuft donn vom Tog

der Widerspruchsnochricht.

92,276
92,28

92,294

92,28

92,209
a, )o

92,278
92,292

278
307



- vertrogsö hnl. Vertrouenshoftung

Ehescheidung

- Porteiverrot d. RA

- Unporieilichkeii d. Noiors

Eigenschoft, zugesicherte -
- Steuervorteil

Erbenhoftung, beschrönkte

- Belehrungsp{lichi d. RA

Festslellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellschoflerbeschluß

Freistellungsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsprozeß
- Veriöhrung

Frislenkontrolle

- ohne Aktenvorloge
- Brief umschlog, Zustellungsdotum
: Zugong d. St-Bescheides

- Eingongsdotum

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- doppelte -
- Fristüberwochung durch RA
: bei Aktenvorloge

- Fristversöumnis. unverschuldete -: Beförderung der Post durch Mitorbeiter

: zuverlössiger Mitorbeiter
: Posl in folschem Briefkosien

- d. rechtskundigen Mondonten
- Posteingong

- Rechtsmitteloufirog on Kollegen

- Tele{ox
: Funktionsföhigkeit
: des Mondonten, donn Telebrief

- Uberwochung durch Mondonten

Verdeckte Gewinnousschüttung

- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH
- eigenkopitolersetzendes Dorlehen
- Durchgriffsho{tung

- Johresobschluß, Hondelsregister
- Löschung im HR

Grundoufzeichnungen

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Grunderwerbsteuer

- Erwerb von Gesellschoftsonteilen

Hoftungsbescheid

- Anhörung d. Berufskommer

Herstellungskosten

- Gestoltungsfehler, Dorlegungslost

Honororonspruch d. Stb

- Anderung der Rechnung

- Besprechungsgebühr, S42 StBGebV
- Einforderborkeit, $ 9 StbGebV
: Gebührenvorschriften

: Gegenstondswert

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

- Fölligkeir, $ Z stbGebv
: Betriebsprüfung

- Fehlerprüfung
: Geschöftsgebü h r/Gutochtergebüh r?

- Gebührenrohmen, $ ll StbGebV
: Mtttelgebühr

92,17 - Geschöftsgebühr, 0S 40,41 StBGebV
: Fehlerprüfung

- noch Kündigung,9627 BGB
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
- Rückforderungsonspruch, 5 Bl2 BGB
- Schriftform

- Veriöhrungsbeginn
: verzögerte Rechnung

- Zohlung e. Teilbetroges

Honororonspruch d. WP
- StbGebV

Honororrückzohlung

- unerloubte Rechtsberotung

Kopitolonlogebehug
- Schutzgesetz, 5 823 Abs. 2 BGB

Koufuertrog
- Steuervorteil, zugesicherter -
Kousolitöt

- Berotungsfehler/fehlende Mondonteninfo
- Steuervorteil, zugesicherter -
Klogeerhebung
- Unterschrift

Konkurs d. StB

Konkursverwoher Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgelt

- Interessenkollision

- Steuerhoftung

Lohnbuchholtung

- fehlerhofte Meldung d. Kronkenkosse
: Erstotlungsonspruch d. KK,

0 50 Abs. I SGB X

Lohnsleuerersloltung
- Finonzierung d. Kreditinstitute
: Mitwirkung d. Lohnsteuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein

- Mitwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Mohnbescheid
- fehlerhofter -
- Verzögerungen, Rückwirkung. $ 693 Abs. 2 ZPO

Moklervertrog
- Berotungsfehler. Finonzierung

Mitverschulden
- Fristenkonirolle

- Frisfüberwochung
- Grundoufzeichnungen
- richtige lnformotionen on StB
: durch Dritte

- Mondotsentzug
- Sleuererklörung
- Umbuchungsonweisungen d. M.

Niederlossungsf reiheit

- gegenseitige Anerkennung

Notor
- Belehrungspflichten
: Ausschlufl der Gewöhrleistung

- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Scheingeschö{t
- Unporteilichkeit
: Sozietöt

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

- Wirtschoftsprüfer-Bestel lun g

Porteiverrot, $ 356 SIGB

- Scheidungsverfohren

92,299
92,160
92,157
92,294
92,157
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92,127
92,121

92, 85
92, 85

92,181

92,58

92,28
92, BB

92,238

92,238,
276

92,41
92,238
92,59

92,195

92,208

92,276

92,285

92,91
92,301

92,44

ot roo

92, 89

92,282
92,95

92, 89

92,209

92, 85

92,181

92,28
92,181

92,269

92,276

92,202

92,202

92,28

92,28

92,262
92,262

92,208

92,259
92,59
92,19s
92,22
92,58
92,250
92,59
92,195

92,114

,Aus den Gründen:

Die Beruiung der Klögerin ist ouch gegen den Beklogten zu l. unbe-
gründet.

lm Ergebnis zu Recht hot dos Londgericht die Kloge obgewiesen. Ein
etwoigerSchodensersotzonspruch der Klögerin gegen den Beklog lenzv
1. wegen Verletzung seiner vertroglichen Berotungspflichten, dei nicht
nöher untersuchi zu werden broucht, wöre iedenfälis gemoß s 68 des
StBerG veriöhrt.

Donoch veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Schodensersotz
ous dem zwischen ihm und den Steuerberoter bestehenden Vertrogsver-
höltnis in 3Johren von dem Zeitpunkton, in dem derAnspruch entstonden
ist.

Die Entstehung des schodensersotzonspruches, die den Louf der ver-
iö h ru n gsfrisi beg in nen lößt, ist zu beio hen, wenn der schoden wenigstens
dem Grunde noch erwochsen, ferner wenn durch die Verletzungjond,
lung eine ols schoden onzusehende Verschlechterung der Vermögens-
loge eingetreten ist, ohne doß feststehen muß, ob ein 5choden bestehen
bleibt und domit endgühig wird. ln diesen Follen konn und mu0 derAblouf
der Veriöhrungsfrist durch Erhebung einer Kloge ouf Fesistellung der
Pflicht, den noch nichi bezifferboren entstondenen und entstehenden
Schoden zu ersetzen, unterbrochen werden (vgl. BGH WM l9gl, s.loBB ff.
ir0B9l).

Hier ist der Klögerin bereits ieweils bei Abschluß der Johre l9B2 bis l9B4
ein Schoden dodurch entstonden, doß sie ihre Finonzierungsweise über
longfristige Wechselverbindlichkeiten zur Einsporung von Gewerbe-
steuern nicht geöndert hot.

Die evtl. Vertrogsverletzung des Beklogten log in dem Unterlossen einer
entsprechenden Berotu ng ü ber d ie Folgen der wechselfino nzieru n g, d ie
unobhöngig von einer ousdrücklichen vereinborung einer ollgemlinen
Berotung zu seinem Pflichtenkreis gehört hötte.

Der ieweilige Schoden der Klögerin ist bereits zum Ende dieser Jqhre
entstonden, weil er nicht mehr hotte rückgöngig gemocht werden können
und seine Entstehung domit weder von dei Abfosrng der Gewerbe-
steuererklörung des Beklogten obhöngig wot noch von der spöteren
Erkennung des Schqdens oufgrund deiBltriebsprüfung.

92,269

Qt )/.o
92,238
92,238
92,238
92,238

92,269
92,238
92,259
a) )lo
92,239

92,109

92,144
92,145
92,108
92,108

92,2s
92,2s
92,25

9) tta

92,121
92,229

92,121

92,9s,
t0l
92,95,
l0t
92,101
92,\0t

92,136
92,144

92,127

306
279
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Hier liegtkein Follvol in dem die Veriöhrungsfristfürdurch PflichMidrigkeit

des Ste"uerberoters bei der Steuererklörung verursochte Schöden im Folle

einer Außenprüfung mit deren Abschlußbesprechung beginnt.

Dos wöre noch der geönderten Rechtsprechung des Bundesgerichts-

ho{es (vgl. BGH, Urteilvom 4.4.1991, obgedruckt in WM ]99], S.l0BB ff.;

BGH, Uiteilvor 7.5.1991, obgedrucki in WM 1991, S. 1303 ff.} donn der

Foll, wenn oufgrund dieser Moßnohme höhere Steuern erhoben werden

und die Mehrbetröge ohne den Fehler des Steuerberoiers ouch noch

dem Ergebnis der Außenprüfung nichi festgesetzt worden wören -
o nsonsien beginni die Veriöhrungsfrist mit der Bestondskroft des Beschei-

des, der ouf die fehlerhofte Steuererklörung hin ergongen ist.

Voroussetzung für diese Fölle ist einheitlich, doß die Steuererklörung selbsf

fehlerhoft ist. Dos ist hier nicht der Foll. Der Beklogte hotte die Steuererklö-

rungen oufgrund der iotsöchlichen Gegebenheiien der Finonzierungs-

weise der Klögerin erstellt.

Die Wechselschulden stellten hier - sowohl noch der Auffossung des

Finonzomtes Siegen in deren ursprÜnglichen Bescheiden Über die Fest

setzung der Gewerbesteuermeßbetröge entsprechend den Angoben

-,1o" RoLl^^ran zrr I in den .Sierrererklörrlnoen ols ouch noch Feststellunq
vvJ uvr\rvtJ

des Finonzomtes im Bericht über die BetriebsprÜfung vom 16.2.1987 -
wegen der gewöhlten Wechselfinonzierungsort und der mehr ols

12-Äonotigen Loufzeii Douerschulden dor und woren dem Einheitswert

des gewerblichen Betriebes hinzuzurech nen'

Domit hot der Beklogte nichi etwo Fehler beiAbfossung der Steuererklö-

ru ngen bego ngen. Viel meh rwirft ih m die Klagerin hier vor; sie nicht o u{ die

Nolnteiligleit ihrer longfristigen Wechselfinonzierung in Bezug ouf die

onfollende GewerbestÄuer hingewiesen zu hoben. Dieser Schoden ist

dem Grunde noch bereiis mit Ablouf der ieweiligen Johre entstonden, in

denen die entsprechende onderweitige Berotung unterblieben wor.

Der Entstehung des Schodens bereits zu diesem Zeitpunkt steht nicht enF

gegen, doß die Klögerin bis zur endgültigen Festsetzung der Meßbetröge

ärflrund der BetriebsprÜfung ouf eine "Einigung über die steuerliche

Beh-ondlung dieses Komplexes" mit den zustöndigen Finonzbeomten

gehofft hotL, n d n o chtro g I ich versucht h ot, d ie Wechsel kred ite ei nzel n en

iryo ru n I i"f"ru n g en - wen i g sten s tei lweise - zvzu ordne n. Totsö c h I i c h h otte

sie ihre Finonzierungsweise durch diese Wechselkrediie so eingerichtet,

doß sie Douerschulden dorsiellten und hot diese Finonzierungsweise erst

noch Erkennen des Problems oufgrund des Berichtes der Wirtschofts-

prüfungsgesellschoft L.& Portner GmbH vom lZ. 8.1984 umgestelli.

Gl Hinweis

Von einer AOK erholten wir zu dem Urteil des LG Honnover Gl ]99], 2Zl, welches wir nur

im Leitsotz obgedruckt hoben, nochfolgenden Hinweis'

Es wor in dem Urteil unstreitig, do0 die Lohnunterlogen on die Kronkenkosse herous-

gegeben werden durften. Dorum hqtie der Ä,'londont gebeten. Die Verletzung der Pflicht

zurVerschwiegenheit und zur gewissenhoften Berufsousübung wor nur dodurch verletzt

worden, doß der Steuerberoter ouch Betriebsunterlogen des Mondonten der Kronken-

kosse ousgehöndigt hotte'

Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -10,19921

Abtretung
- Abtretungsverbot, Zweckbindung,

S 399 BGB

- d. SteuererstottungsonsPruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hl-oftungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeit

- Rechtswohlklousel

Amtspflichwerletzung d. FA

- Abweichen v. Steuenichtlinien

- Prü{ung d. eingereichten Belege

Anerkenntnis

- Veriöhrungsunterbrechung, S 208 BGB
: Veriö h ru n gsei n gesiö nd nis

Anwoltsnolor
- Sozietöt
: Unporteilichkeit

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschlu0
: Bilonz, Stoius

Bonkhoftung

- Prüf un gspf licht, WP-Tesiot

Belehrungspflicht d' RA

- fehlendL Belehrungsbedürftigkeit
: Kenninis der Berufsordnung
: oesetzliches Verbot

- beichrönkte Erbenhoftung

Belehrungspflicht d. StblWP

- Abtretung Steuererstoffungsonspruch
Be{reiungstotbesio nd
: vor 15 lohren

- onschoff ungsnoher Erholiungsoufwond

- Stiftungsgründung. Durchloufspende

- rechtswidrig, begünstigender
Verwoltungsoki

Berufsverbot

- Berufshoftpf lichiversicheru n g

- Schuldnerverzeichnis

-dSrB

Berufungsschrift

- {ür wen und gegen wen

Betrug

- Gebührenüberhebung, S 352 SiGB

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Belehrung

- Beweisvermutung

- f. Mondoisumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Driithoftung
- Testot

Buchführungsouftrog

- verspötete Erstellung

Bundesverf ossun gsgericht

- Anwoltspflichten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch

s. ouch Beweislost

- onschoff ungsnoher Erholtungsoufwond

Dienstverlrog
- Steuerberotungsvertrog

Dokumentotionspflicht
- über Posteingong

Dritthoftung
- Verschulden b. Verirogsverhondlungen

- Verlrog mit Schuizwirkung zugunsten Dritter
: obi. Interessenloge
: Testot

92,58

92,77

92,'2,
il4
92,25

92,277

92,121

92,46

92, B

92,114

92,135
92,130,
tJ t, IJZ

92,209

92,269

92,105

92,58
92,2

92,10
92,8
92,8

92,9s

92,24

92,284

92,63

92,249

92, t8

92,54
o) qa

92,115
92,1\5
92,58

92,77

92,22
92,284
92,175

B

B

ot
a)

280
305
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eigentlichen Berufsoufgobe hondeln (BGH 70,15 und BGH in GRUR Bl,
429l.Die Bestimmung des Art. i $ 5 RBerG ist eng ouszulegen (Altenhoff/

Busch/Kompmonn/Chemnitz, RBerG, 9. Aufl., Rdnr. 383).

Demnoch ist ein unmittelborer Zusommenhong im Sinne dieser Bestim-
mung nur gegeben, wenn ohne die Einbeziehung einer Rechtsberotung
eine ordnungsgemöße Erledigung der eigenilichen Aufgobe des Unter-
nehmens nicht möglich ist, d. h., die eigentliche unterneh merische Tötigkeit
nicht ord n u ngsgemö0 erled igt werden ko n n ( Boyr. Oberstes Lo ndgericht
in BB 91, 647; OIG Köln in GRUR 86,625; Altenhoff/Busch/Kompmonn/
Chemnitz, Rdnr.692).

Diese Voroussetzungen sind hier ober nicht gegeben. Zwor ist der Ver-
sicherun gsmokler dozu verpflichtet, seinen Auft roggeber sochgemöß und
umfossend im Rohmen des Moklervertrogsverhöltnisses zu beroten (BGH
94,359; OLG Bremen in VersR 70,8531. Er dorf in unmittelborem Zusom-
menhong mit dem Abschluß eines Versicherungsvertroges seine Kunden
rechtlich beroten und gegenüber dem Versicherer vertreten, soweit dies
für den VersicherungsobschluD erforderlich ist. Unzulössig ist ober eine
Rechtsberotungstötigkeit eines Versicherungsmoklers in der Hoffnung
dorouf, ouf diese Weise ldinftige Kunden für einen spöter einmol mög-
lichen Versicheru ngsvertrog zu gewinnen Alten hoff/ Busch / Ko m p m o n n /
Chemnitz, Rdnr.4i4l.

Geno u d ies will o ber der Beklo gte mit seiner,lerein bo ru ng'1 Er will, wie er
in diesem Schreiben ousdrücklich dorlegt, bestehende Versicherungs-
vertröge überprüfen, ein Konzept entwickeln und den Kunden beroten.
Die von ihm ongebotene Tötigkeit entspricht ober gerode der edoubnis-
pflichtigen Versicheru ngsberotu ng.

Do es sich somit nicht um eine Hilfs- oder Nebentötigkeit eines Unter-
nehmensberoters bzw. Versicherungsmoklers hondelt, die mit einem
Geschöft seines Gewerbebetriebs in unmittelborem Zusommenhong
steht, mußte der Beklogte eine Edoubnis noch Art. I $ I Nr.2 RBerG hoben,
die ledoch nicht vorliegt. Er verstößt doher gegen g I UWG.
Dem Klöger steht doher ein Unterlossungsonsp ruch zu.

Es feh lt o uch n icht o n der Wiederholu n gsgefo h r. Bei einem bereits bego n-
genen Wettbewerbsverstoß besteht eine totsöchliche Vermutung für dos
Vorliegen der Wiederholungsgefohr. lhre Widerlegung obliegt dem ver-
lelzer (Boumboch/Hefermehl, Einl. UWG Rdnr. 2631.

Doß der Beklogte die vom Klöger beonstondete,lereinborung" on die
Firmo K. K. in E versondt hot, wird vom Beklogten nicht bestritten.
Zu r Widerleg u ng der verm uteten Wiederholu ngsgefo h r hct er nichts vor-
getrogen.

Donoch hotte die Klögerin den entstondenen schoden erkonnl und
zumindest die Möglichkeit der Erhebung einer Feststellungkloge gehobt.
Die Einleitung einer solchen Kloge wor der Klögerin ouch zumutbor.
Aufgrund dieser Art der Finonzierung mußte sie mit der Entstehung von
Belostu ngen u nd etwo igen Ersotzo nsprüchen ih rerseits gegen ü beid",
Beklogten rechnen.

Spötestens mußte sie iedenfolls mit solchen Belostungen rechnen, noch-
dem ihr die ursprünglichen Bescheide des FinonzorLr Siegen über die
Festsetzung der Sieuermeßbetröge fur die Gewerbesteuer zugegongen
woren, in welchem diese Douerschulden ols solche berücksichtigtworden
sind und onschließend ihr die Gewerbesteuerbescheide Jurch die
Gemeinden zugegongen woren.

Mit der Einleitung des Mohnverfohrens im Dezemb er l9B4 hot die
Klögerin zwor zunöchst eine veriöhrungsunterbrechende Hondlung
vorgenommen ($ 209 Abs. 2 BGB).

Die veriöhrungsunterbrechende Wirkung endete iedoch om 
,l3. 

l. 19g5, do
die Klögerin noch der unter diesem Dotum erfolgten Widerspruchsnqch-
richt des Amtsgerichts dos Verfohren zunöchst nicht weiter betrieben hot
und dqs Verfqhren infolge dessen zum Stillstond gekommen ist ($ 213 S. I in
Verbindung mir s$ 212 a. s.2,2l1Abs. I BGB)

Die dreiiöhrige Ver[öhrungsfrist lief sodonn om 24.1.lgBB ob. Die
Aufnohme des Verfohrens durch die Klogerin durch Einreichen des Kloge-
begründungsschriftsotzes vom i.l.l9BB und Einzohlung der zweiien
Gerichtskostenhölfte erfolgte bereits in veriöhrte r Zeit.

Dieses Ergebnis ist ouch nicht unbillig.

Einerseits wußte die Klogerin von einem möglichen Schoden- und Ersotz-
onspruch gegen die Beklogten zu 1., ondererseits wußte sie ouch um die
Problemotik der möglichen Veriöhrung von Ersotzonsprüchen. Durch den
Bericht der Firmo L. & Portner vom17.B)gB4 hotte die Klögerin ousdrück-
lich von der Problemotik der gewöhlten Wechselfinonzierungsort
erfohren und diese hotsie durch ihrSchreiben on den Beklogten zu l. vom
10.9.1984 zum Anloß genommen, ihm gegenüber schodensersotz-
onsprüche wegen erheblicher zweifel on der Ordnungsgemößheit der
von ihm erbrochten Abschluß- und Berotungsleistungen äntukrndigen;
dorüber hinous hot sie durch schreiben vom17.12.lg}4 dem BeHolten
die Ein leitu n g gerichtlicher sch ritte zu r Veriö h ru n gsu nterbrech u n g o ig"-
kundigt - die sie mit der Einleitung des Mohnv"rfohr"n, eingeleitet h-ot.
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Honororonspruch
- Veriöhrung
(OLG Düsseldorf Urt. v. 9.7.1992 - 13 U 255/911

Leitsolz

Der Steuerberoter konn den Beginn der Veriöhrung seines Honoror-

onspruchs nicht durch die Verzögerung der Rechnungserteilung will-

kü rlich hino usschieben; moßgeblich istviel meh r do ro u{ o bzustel len, wo n n

der Steuerberoter den Vorgong obgeschlossen und dos Arbeitsergebnis

dem Mondonten zurVerfügung gestellt hot.

Aus den Gründen:

t.

Die Berufung des Klögers hot nur zum Teil Erfolg. Der Beklogte schuldet
t t/t.. r. l- -.- ^l ^- ..^* l^^l^^-:^L+ -,,^.|'^nnlo Ra{rnn rr^^ l? ORI Rl

oem Nloger UUgI Ugl lVL,lIl LUI|\l9('l lLl llZUglNuIllllvll Uvllv:/ lvll lL.vvl,v'

DM hinous dieZohlung weitererl.B00 DM zuzÜglich Mehrwertsteuer, ins-

gesomt olso l4.l33,Bl DM.

l. Der Klöger wor ols Steuerberoter fÜr den Beklogten tötig. Ersiinstonz-

lich hot er den cnwoltlich nicht vertretenen Beklogien ouf Zohlung

rückstöndigen Honorors in Höhe von insgesomt l5.5lB,B5 DM in

Anspruch g"norr"n. Dos Londgericht hot den Beklogten oufgrund

seiner Söumnis zurZahlung von l2.08l,Bl DM verurteilt und die weiter-

gehende Kloge durch streitiges Urteil obgewiesen. Mit der dogegen

lerichteten Bärufung verlongt der Klöger lediglich noch die Zohlung

weiterer2.B5O DM. Noch seiner Dorstellung hondeltes sich hierbei um

die in der Rechnung Nr. Bl5 vom 28.Dezember l9B9 berÜcksichtigten

Vorschußleistungen in Höhe von 2.850 DM, die totsöchlich iedoch

nicht gezohlt worden seien.

2. ln Höhe eines Betroges von I.BOO DM zuzÜglich Mehrweristeuer ist die

Forderung des Klogers berechtigt. Aus dem Zusommenhong der

Rechnung Nr. Bl5 vom 28. Dezember l9B? der Rechnung Nr. 568

vom 2.september l9B9 und der Aufstellung in der KlogebegrÜndung

ergibt sich, doß der Klöger im Rohmen der endgÜltigen Abrechnung

vom 28. Dezember l9B9 lediglich die Vorschußonforderung Über

2.850 DM berücksichtigen, keineswegs oberderen Zohlung durch den

". . . der/die Klient/in erteilt der Beroterin den Auftrog, bestehende Versi-

cheru n gsvertrö ge o uf U nstim mig keiien zu Ü berprÜfen u nd Prö m ienforde-

rungen der Versicherungsgesellschoften zu beurteilen . '.

Für diese Tötigkeit erhölt die Uniernehmens-Berotung von dem/der

Klient/in ei n H onoro r von iö hrl. 45 % der totsöch lichen Prö mieneinspo ru n-

gen zuzügl. Mehrweristeuer. Diese Honororvereinborung gilt fÜr einen

Zeiiroum von 5 Johren, beginnend mit der ieweiligen Prömienfölligkeiti'

Aus den Gründen:

Der Klöger ist noch $ 13 Abs.2 Nr.l UWG klogebefugt. Der Beklogte ver'

stößt mitseinem Angeboigegen g I UWG i.Vbdg. mitArt.I $ I RBerG. Erist

do herzu r U nterlossu n g in dem o us dem U rteilstenor ersichtlichen U mfo ng

verpflichtet.

Der Erloubniszwong, den Art.l $ I RBerG fur die rechtsbesorgende Tötig-

keit vorsiehi, dient nicht nur berufsstöndischen lnteressen, sondern ouch

dem ollgemeinen lnteresse on einer zuverlössigen Rechtspflege. Wer

doher ohne Erloubnis eine solche Tötigkeit ousÜbt, hondelt weftbewerbs-

wid rig, oh n e d oß weitere U n lo uterkeitsm o mente h i nzuzutreten bro u chen

(BGH 48,l7l. Ein solcher Verstoß liegi hier vor.

Versicherungsberoter bedürfen einer Erloubnis noch Art.l $ I Nr.2 RBerG.

Es hondelt sich dobei um Personen oder Unternehmen, deren Efloubnis

sich u. o. dorouf bezieht, Versicherungssuchende und Versicherte bei dem

Abschluß, der Anderung und der UberprÜfung von Versicherungsvertrö-

gen zu beroten und zu vertreten. Rechtsberotung ist ouch Versicherungs-

berotung (Boumboch/He{ermehl, UWG,16. Aufl. Rdnr.684 zu $ I UWG).

Eine Erloubnis noch Art. I $ I Nr. 2 RBerG hot der Beklogte, wie zwischen

den Porieien unstreitig, nicht.

Dos Angebotdes Beklogten ist oberouch nicht durch Art. l$5 RBerG

gedeckt. Art.l 05 RBerG bezwecki, Berufe, die sich sochgemöß nicht

immer ohne gleichzeitige Rechtsberoiung oder sonstige Rechtsbesor-

gung ousüben lossen, von dem Erloubniszwong des Art.l $ I RBerG frei-

zustellen.

Sie sollen nicht desholb unmöglich gemocht oder doch unongemessen

erschwert werden, weil mit ihnen noch ih rer Eigeno rt eine rechtliche Tötig-

keit verbunden ist (BGH 70,15; BGH in BB BB, lZBl.

Art.l 55 RBerG siellt domit eine Ausnohmeregelung vom geseizlichen

Erloubniszwong des Art.l $ I RBerG dor. Es dorf sich ober bei der erloub-

ten Berufstötigkeit nicht um einen Teil der eigentlichen Berufsoufgobe

selbst, sondern nur um eine Hilfs- oder Nebentötigkeit im Rohmen der
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IV

Ve rs ich eru n gsbero tu n g
- unerloubte Rechtsberotung

- Versicherungsmokler
{LG Nürnberg-Fürth, Urt.v.12.7.1991- 4 HK 02898/91- rkr. RPKU j.163/921

schließlich konn der Klöger die mit der Rechnung vom 27. Aprillg88 ge-
forderte Geschöftsgebühr für die Einlegung eines weiteren Einsprulhs
nicht verlongen.

Noch $ 12 Abs. I stBcebv entgelten die Gebuhren die gesomte Tötigkeit
des Steuerberoters vom Auftrog bis zur Erledigung der Angelegen-heit.
Dos Verwoltungsverfohren ist erledigt, wenn sich der MonJont mit der
letzten Entscheidung der Behörde zufriedengeben oder ober Kloge
erheben will. Wor beim Finonzomt bei der Neuveronlogung, die ,nier.
moflgeblicher Miturirkung des Klögers erfolgte, ein Fehleruntädo ufen, so
stellte die erneute Einspruchseinlegung keine neue Angelegenheit dor.
Die Gebühren im ,lerfohren vor verwoltungsbehörden" (ss 40 ff
StBGebV) sind den entsprechenden Anwoltsgebühren (s$ llB, llg
BRAGOI nochgebildet (Loppe, NJW 1982, 1436, 1439r. Dos Noch-
prüfungsverfohren vor einer Verwoltungsbehörde stellt ober ouch für
einen Rechtsonwolt selbst don n nur eine Angelegenheit do r, wenn er sich
gegen eine Einspruchsentscheid u ng wendet (Gerold/Sch midt/Modert,
BRAGq ll. Aufl., $ ll9 Rdn.2l).

Beklogten quittieren wollte. Die Richtigkeit dieser uberlegung wird
dodurch bestötigt, doß der Beklogte orih ni.ht behouptet, d1n i,it de,
Rechnung vom 2. september l9B9 ongeforderten vorschuD gezahlr zv
hoben.

Dogegen hot der Klöger keinen Anspruch ouf Zohlung weiterer z0o DM
netfo. lnsoweit muß sich der Klöger on seinem Vorbringen ouf Seite 3 der
Klogeschrift fesiholten lossen, wo er ousdrücklich die"zohlung der z0o
DM bestötigf hot. Hiervon entfollt ein Teilbetrog von 4oo DM ouf den
gemöß Rechnung Nr.4lzvom l. Moilggo ongefärderten ,,Gebührenvor-

sch u0 im Prozeß vor dem Fin o nzg ericht - Art, Gewurbesteu er 1983,1 Ein e i n
gleicherWeise beschriebene Tötigkeit hot der Klöger iedoch in der Rech-
nung Nr. i3zvom l. Februorlgg] unter position 4lol;ii316 DM netio obge_
rechnet. Dos Londgericht hot diese Rechnung in voller Höhe onerkorint.
Demnoch ist der Teilbetrog von 400 DM noch nicht verbroucht. Dies gilt
gleichermoßen fürdie restlichen 3oo DM, Siewurden in der Rechnung ilr.
205 vom l. November l9B9 unter der position 4lo0 mit der Bezeichn-rng
"Vorsch uß f ü r Ei nspru chsverfo h ren, vol lstrecku n gsverfo h ren oder Aussei-
zung der Vollziehung - Art, Einkommensteuerblscheide/Umsotzsteuer-
bescheide 83-85" ongefordert. Die nochfolgende Rechnung Nr.l3zvom
l. Februor ]991, die dos Londgericht ebenfolls ols berechtigi ongesehen
hot, enthölt mehrere Positionen, ouf die die Beschreibung in der Vorschu0-
onforderun g zutriffi, so die Positionen unter der Nr. 4lOJ über l9l,5O DM,
285 DM, 347 DM,35 DM, 27,50 DM und 5Z5O DM.

Der Anspruch des Klögers ouf Zohlung von l.BO0 DM zuzüglich
Mehrwertsteuer ist nicht veriöhrt. Die RLchnung des Klagers 

"vom

28. Dezember l9B9 bezieht sich ou{ Totigkeiten für-dos steuerlohr igBZ
Dorousfolgt noch nichtohneweiteres, dofl die Forderung bei Einreichung
der Kloge im Moi l99l berers veriöhrr wor. Noch $ 196 Aur. t Nr. 15 BGB
veriöhren Ansprüche des steuerberoters wegen seiner Gebühren und
Auslogen inzweiJohren. Dieveriöhrung beginntnoch $$ lgB,2olBGB mit
dem Ende des Johres, in dem der Anspru.[ follig geworden ist. Ahnlich
wie ein Rechtsonwolt konn der Steuerberoter die üeriohrung seiner An-
sprüche nicht willkudich hinousschieben, indem 

"r. 
ji" Aufltellung der

Rechnung verzögert (Eckert/Böttcher, Steuerberotergebührenverord-
nung/ 2. Auf .1,s. i32). McDgeblich ist dorouf obzustellen, *onn der Klöger
die steuerlichen Angelegenheiten ous dem Johre lgBZ obschließend
beorbeitet hot. Nur beieiner Erledigung derAngelegenheit noch im Johre
l9BB wöre dieveriöhrung miiAblouf desJohrur lggo 

"ingetreten. 
Eine ent-

sprechende Dorlegung, wonn der Klöger die steuerliJhen Angelegen-
heiten ous dem Johre lgBZ obschließe;d beorbeitei hot. Nur b"i eine,
Erledigung der Angelegenheit noch im Johre lgBB wöre die veriöhrung

)
Leitsotz:

Wer onbietei, gegen Honoror ,,bestehende versicherungsvertröge ouf
U nstim m ig keiten zu prüfen u nd Prö m ienforderu n gen der Versicheiu n gs-
gesellschollen zu überprüfen'j um ein ,,Konzept über prömieneinsporung

bei gleicher Abdeckung oller Risiken" zu erstellen, bietet eine Versiche-
rungsberotung on, die gem. $ I Abs. I Nr. 2 RBerG erloubnispflichtig ist.

Zum Sochverholt:

Klöger ist ein vom Prösidenten des Londgerichts zugelossener Rechtsbei-
stond für Versicherungsberotung. Der Beklogte hot keine entsprechende
Zulossung. Er bietet seine Tötigkeit einem ols ,lereinborung,, überschrie-
benen Formulor wie folgt on,
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mit Ablouf des Johres 1990 eingeireien. Eine enisprechende Dorlegung,

*onn der Klöger die Steuersochen lgBZ obschlleßend beorbeitet und

ihm zur Unterschrift vorgelegt hot, enthöli dos Vorbringen des Beklogten

nicht. Demnoch konn ni-chtflstgestelltwerden, doß der Klöger die in der

Rechnung vom 28. Dezember tggg i. einzelnen Bezeichneten Arbeiten

bereiis im Johre 19BB ousgefuhrt hot.

ll.

Die Anschlu0berufung des Beklogten ist durch die Erklörung seines

Proze0bevollmochtigtän in der mÜndlichen Verhondlung vor dem Senot,

den entsprechendei'Antrog ous dem Schriftsotz vom22.Moi1992 nicht

zu stellen, gegenstondslos glworden. Diese Erklörung ist mit RÜcksicht ouf

den tuuor erieilten Hinweis ouf die sich ous $$ 338,5]3 Abs.l, 521 Abs2

ZPO ergebenden Bedenken gegen die Stotthoftigkeit derAnschluDberu-

trng oti Rücknohme des Rechts*itt"lt zu werten, zumol die Wirksomkeit

J"r-frklorrng nicht vor der Beochtung der Formvorschriften obhöngt

lThomos/Putzo, 5 515 ZPO Anm.3)'

il1.

Die Nebenentscheidungen beruhen ouf $$ 515 Abs.3,92 Abs.l, Z0B Nr' 
'l0,

713 ZPO.

Die Voro ussetzu ngen f ur die Zu lossu ng der Revision noch $ 546 Abs. I ZPO

sind nicht erfullt.

DerWert der Beschwerde ÜbersteigtfÜr keine Portei die durch S 546 Abs' l

gezogene Grenze.

Der Streitwertfür die Berufungsinstonz betrogtfÜr die Zeit bis zum ]0. Juni

199214.931,81 DM und seit dem ll. Juni1992 2'850 DM'

ll.

Die Beklogte ist ouch nicht verpflichtet, die Gebuhren des Klögers fur die

Einspruchiverfohren gegen die steuerbescheide der Johre l98l bis 1986

zu erstotfen.

Noch dem Ergönzungsgutochten des Sochverstöndigen vom 3. Dezember

1990 hötte ui d.r Einlegung von EinsprÜchen fÜr die Folgeichre nicht

bedurft, weil die Finonzverwoliung gemö0 $ lZ5 AO verpflichteiwor, die

Steuerfestseizung von Amts wegen onzupossen. Der Klöger vertritt im

Beruf u n g srechtszu g d ie Auffossu n g, o us G rÜ nd en ö ußerster Vorsorge sei

es rotsom gewesen, zur Klorstellung EinsprÜche einzulegen. Zu Recht

weist di" ALklogte dorouf hin, doß dos gewÜnschie Ergebnis mit Hilfe

eines ein'fochen Schreibens hötte erreicht werden können. Die Einleitung

förm I icher Verwo ltu n g sverfo h ren wo r o lso n icht erfo rderl ich.

il1.

Dos Londgericht hoi den Klöger ouch zu Recht die Besprechungsgebühr

noch $ 42 StBGebV nicht zuerkonnt.

Gemöß $ 42 Abs. 2 StBGebV entsteht die Gebuhr nur donn, wenn der

Steuerberoter on einer Besprechung Über totsöchliche oder rechtliche

Frogen mitwirkt, die von der Behörde ongeordnet oder im Einverstöndnis

mitlem Auftroggeber mit der Behörde oder einem Dritten gefuhrt wird.

Der Klöger legtäor, er hobe Zweifel gehobt, ob derihm von den Eheleuien

geschilJerte Sochverholt zutreffend gewesen sei. Diese Zweifel habe er

leöußert, worouf die Eheleute erklört hötten, er, der Klöger, solle sich

äirekt mit der Beklogien in Verbindung setzen. Dos ist zunöchst schrift-

lich oder fernmündlich geschehen. Die Beklogte hot mit Schreiben vom

lO. J u ni l9B5 o usfü hrlich Stellu n g genom men. Welcher Aufklö ru n gsbedo rf

donoch noch bestonden hot,wird nichtdorgelegt. Noch demVorbringen

der Beklogten hot der Klöger bei seinem Besuch om 28. Juni l9B5 dos

noch bestähende Mondot nomens der Eheleute gekÜndigl die Geltend-

mochung von SchodensersotzonsprÜchen ongekÜndigt und die Herous-

gobe uon Akt"n verlongt. Eine BesprechungsgebÜhr noch $ 4l StBGebV

fallt dofur nicht on.

Es soll nicht unerwöhnt bleiben, doß der Klöger in seinem Gutochten vom

5. Juli 1985, dos noch dem Besuch bei der Beklogten erstelltworden ist, in

eine vorlöufige Schodensberechnung ouch eine Position ,,Eventuell

Besprechnungsgebuhr" oufgenommen hot. Es erschien mithin ouch ihm

zweifelhoft, ob eine solche Gebuhr bereits ongefollen wor oder ober

noch entstehen konnte.

Dorlegungslost und
Veriöhrung
- Anschoffungsnoher Erholtungsoufwo nd

- Veriöhrungsbeginn
{OLG Köln, Urt. v. 25. 5.1992 -l2U 230/911

Leitsötze (d.Verf.l,

L Soll der Steuerberoter nicht hinreichend Über die steuerliche Behond-

lung onschoffungsnoher Aufwendungen oufgeklart hoben, so muß
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Der Schödiger hot die Kosten eines Sochverstöndigengutochtens nur zu
ersetzen, soweit dieses zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig wor (Polondt/Heinrichs, BGB, 50. Aufl., S 249 Rdn. 22). Ein
rechtfertigender Anloß, den Klöger mit der Erstottung eines eingehend
begründeten schriftlichen Gutochtens zu beouftrogen, hot es hier ober
nicht gegeben.

Es bestehen ohnehin zwei{el, ob die Zedenten den Klöger überhoupt mii
der Ausorbeitung eines Gutochtens im Sinne des g 22 Steuerberoterge-
bührenverordnung (StBGebV) beouftrogt hoben. Als von der Beklogten
im erstinstonzlichen Verfohren der Vorwurf erhoben wurdg der Klöger
hobe mii seiner Tötigkeit gegen dos Rechisberotungsgesetz verstoßLn,
behouptete er, die Eheleuie hötten ihn im Johre l9B5 ousschließlich mitder
Uberprüfung des Bescheids für1979 über Einkommen- und Kirchensteuer
beouftrogt. Es sei nur um die Froge gegongen, ob innerholb der Rechts-
mittelfrist mit Aussicht ouf Erfolg gegen den Bescheid hobe Widerspruch
eingelegt werden können. Dementsprechend heiflt es ouch zu Beginn
des Gutochtens des Klögers, er sei beouftrogt worden, ,,die steuerliche
veronlogung zu überprüfen'iUm einen weitergehenden Auftrog, etwo die
Prüfung der Froge, welcher Schoden ous einer fehlerhoften sieuerlichen-
Berotung entstonden ist, konnte es seinerzeit ouch noch gor nichi gehen.
Zunöchstwornurvon Interesse, ob der Beklogten beider Beorbeitung der
Einkommensteuererklörung der Eheleute ein Fehler unterloufen wor und
ob sich dieser im Rohmen des von der Beklogten betriebenen Einspruchs-
verfohrens ousröumen ließ. Zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
hötte es doher genügt; den Klöger mit der Erforschung des sochveÄohi
und einer onschließenden Berqtung zu beouftrogen. Dos ober ist der
Abgeltungsbereich der Geschöftsgebühr noch $s 40, 4l stBGebv für
die vertretung im Rechtsbehelfsverfohren vor Verwoltungsbehörden.
Wenn der Klöger meint, die Erstottung eines Gutochtens sei erforderlich
gewesen, weil die Behondlung des sog. gewillkürten Betriebsvermögens
ein grovierendes steuerliches Problem dorstelle - der Gerichtssochver-
stöndige hot dos gonz onders gesehen -, so muß er sich entgegenholten
lossen, doß in $ 4lAbs.l StBGebV ein Gebührenrohmen vorgesehen ist,
der u. o. ouch der größeren Schwierigkeit einer erledigten Aufgobe
Rechnung trogen soll (vgl. $ ll StBGebVl.

Selbst wenn die Eheleute den Klöger totsöchlich mit der Ersiottung eines
schriftlichen Gutochtens beouftrogt hoben sollten, könnten sie die noch
$ 22 stBGebV berechneten Gebühren nicht ersetztverlongen. Sie hötten
donn gegen ihre Verpflichtung, den schoden möglichst gering zu holien
ß 254 BGB) verstoßen.

der Mondont dorlegen in welchem Zustond sich dos Hous ursprüng-
lich befond und welche Moßnohmen den Renovierungsoufwendun-
gen zugrunde logen. Der Sochvorirog, es seien keine Moßnohmen
durchgeführt worden, die ols Herstellungsoufwendungen im steuer-
rechtlichen sinne oufgefoflt werden können, enthölt keine noch-
vollziehbore Dorlegung von Totsochen und gibt keinen Anloß, dem
Beweiso ntritt o uf Ein hol u n g ei n es So chverstö nd igen g uto chiens no ch-
zugehen.

2. Die Belehrungspflicht eines Steuerberoters oder Anwoltes über noch
nicht veriöhrte Regreßmoglichkeiten besteht grundsötzlich nur bis
zur Beendigung des Mondots und entfollt zudem donn, wenn der
Anspruchstel ler o nderweitig beroten wird.

Zum Sochverholt

lm Zusommenhong mit einem von den Klögern in Erwögung gezogenen
Ewerb des Mehrfomilienhouses erfolgten om ll.,2l. und 22. November
l9B5 Berotungsgespröche, in deren Verlouf der Beklogie hondschrift-
liche Arbeitspcpiere fertigte, ouf deren lnholt verwiesen wird (GA 29,30,
B4-87t.

M it noto riel lem Vertro g v om 27. N ovem ber l9B5 erwo rben d ie Klö ger d os
Grundstück zu einem Koufpreis von 3BO.OO0 DM. ln der Folgezeit, und
zwor in den Johren 1986 und igBZ ließen sie sodonn Arbeiten on dem
obiekt mit einem Gesomtoufwond von 493.364 DM durchführen. lm

Zusommenhong mit diesen Moßnohmen wurden om 23. Augustlg86 und
ll. Mörz l9BZ weitere Arbeitspopiere sowie eine Aktennotiz ohne Dotum
erstellt, ouf die ebenfolls verwiesen wird (GA 34,35,45-50). Fotokopien
der bis dohin ge{ertigten Popiere leitete der Beklogte den Klögern unter
dem 25. August 1986 zu.

Am 22. september l9B7 wurde dos Mondotsverhöltnis beendet. Unter
dem gleichen Dotum übergob der Beklogte dem neuen Steuerberoter
seine Unlerlogen und Ausorbeitungen, u.o. eine vorbereitete Einkommen-
steuererklörung für 1986 nebst einer Aufstellung der AK bzw HK und
Werbungskosten fur Oblekt A. Di 1

Die entstondenen Aufwendungen mochten die Klöger in der Folgezeit
über den Steuerberoter in ihren Einkommensteuererklörungen für 1986
u n d l9BZ g elten d. Weg en ei n es Betro g es vo n insg eso mt 4 sO.246DM wo r
dos Finonzomt indes der Meinung, doß es sich nicht um sofort obzugs-
fö h ige Erho liu n gso ufwend u n gen, sondern n u r u m o ktivieru ngspflichtige
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onschoffungsnohe Herstellungskosten hondele, die nur mt 20/o p.o. fÜr

die Douer der Nutzung des Oblekts ols Zweifomilienhous obsetzbor sind.

Gegen die unterdem 28.Juni und2.Novemberl9BB ergongenen Steuer-

bescheide legte der Steuerberoter deswegen ieweils Einspruch ein. Die

Entscheidung über diese Einsprüche wurde zunöchst einvernehmlich

zurückgestellt, weil Enischeidungen des Bundesfinonzhofes zu einer

g leich g elo g erten Prob lem oti k o bg ewo rtet werden sol lien. Dieser hotte i n

derVergongenheit entschieden, doß entsprechend der Regelung in $ l5Z

Abs. 5 der Einkommenssteuerrichtlinien (ESIR) lnstondsetzungsouf-

wendungen innerholb von dreiJohren noch dem Erwerb eines Houses

insgesomt nicht sofort obzugsföhig seien, wenn diese mehr ols 200/o des

Geböudewertes - der hier 261.398 DM betrögt - übersiiegen. Hiervon

obweichende Auffossungen wurden indes nicht nur in der Literotur,

sondern ouch von verschiedenen Finonzgerichten in ob l9BZ veröffent-

lichten Entscheidungen vertreten. Nochdem der Bundesfinonzhof mit

Urteilen vom ll. August l9B9 bei seiner bisherigen Rechtsouffossung ver-

blieben wor, erging om 
,l3. 

Septemberlgg0, die Einspruchsentscheidung

des Finonzomtes, die om 14. September 1990 zugestellt wurde und mit

der - unter teilweiser Abönderung der onge{ochtenen Bescheide im

übrigen - wegen der 450.246 DM die EinsprÜche zurÜckgewiesen
r , , h! - ^ ^ E-r- -L ^:^1. .- ^ l:^R^^ ):^ Vlx^^- L^^+^^!^l,.xf,rl^ ,^,^'lo^wurogll. L-i lg5g Ll llSLl luluull9 llul.rttl I \ll(' l\l(lvvl lJeJlul lvrNlurrrv vvvrvvr I'

Bereits vorher, nömlich noch Veröffentlichung der Urteile des Bundes-

fino nzhofes vom 11. Aug ust l9B9 im BSIBI .1990 ll. S. 53 im Februo r 1990 hotte

der Steuerberoter dem Beklogten ielefonisch Berotungsfehler vorge-

ho lten, insbesondere geltend gemochi, über steuerliche Konsequenzen

"o nschoffu ngsno herAufwend u ngen" nicht o ufgeklo rt zu ho ben. Dem trot

der Beklogie mit einem Schreiben vom 9. Mörz 1990 enigegen, wobei er

Fotokopien seiner Unterlogen beifügte, und zwor wegen des Arbeits-

popiersvom 23.August l986 miteinem Zvsolzouf Seite 6,der in den om

25. August 1986 übersondten Kopien nicht entholten wor. Dieser Zusolz

(GA 33) loutet:

"Dobei ist dovon ouszugehen, doß nicht olle Kosten ols Erholtung-

soufwond onerkonnt werden. Begriff des "onschoffungsnohen Auf-

wondes" erlöutert, olso mit Sicherheit ein Teil ols AK !l!"

Noch Ankündigung durch den Steuerberoter mii Schreiben vom

12. Juni 1990 mochten die Klöger mit Anwolisschreiben vom lZ. Juni 1990

gegenüber dem Beklogten Schodensersotzonsprüche geltend. Dieser

kom unter dem 20. August'1990 zunöchst einer Bitte um Bekonntgobe seiner

Hoftpflichtversicherung noch und stellte noch Abstimmung mit seiner Ver-

sicherung mit Schreiben vom 11. September 1990 eine Ersotzpflicht in

Abrede.

sicherstellen, die durch Folschberotung unföhiger und ungeeigneter

Beroter schwere Nochteile erleiden können (BVerfG NJW l98l, 33/341.

Diesem Schutzbereich unterföllt dos Fehlverholten des Beklogien unein-

geschrönkt. Hötte sich der Beklogte nicht über die Zulossungsschronke

des $ 5 StBerG und seine domit einhergehende und von ihm ebenso

zu vertretende fochliche Minderquolifikotion hinweggesetzt, wöre es zu

dem Schoden nicht gekommen.

Fehlerprüfung durch
neuen Beroler
- Gebührenonspruch
(OLG Düsseldorf Urt. v.02.04.1992 - l3 U 170/9ll

Lel15qtzc:

l. Der Steuerberoter erhölt die Geschöftsgebühr gemöß gS 40, 4l

StBGebV wenn er prüfen soll, ob einem zuvor beouftrogten Steuer-

beroter bei der Anferiigung der Einkommensteuererklörung ein Fehler

unterloufen ist und ob sich dieser im Rohmen des bereits betriebenen

Einspruchsverfo h rens o usrö u men lößt.

2. Die erneute Ei nsp ruchsein leg u n g no ch feh lerhofter Rechtsbehelfsent-

scheidung der Verwoltungsbehörde stellt keine neue Angelegenheit

dor.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung ist nicht begrÜndei.

Dem Klöger stehen Schodenersotzonsprüche ous obgetretenem Recht

nur in dem vom Londgericht zuerkonnten Umfong zu'

t.

Den Eheleuten hot ein obtretborer Anspruch gegen die Beklogte ouf

Ersotz der vom Klöger fur die Erstottung eines schriftlichen Guiochiens

berechneten Gebühren nicht zugesionden.
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il.

Der Verg ü tu n g srü ckford eru n g d es Klö g ers steht o uch kein Bereicheru n g s-
onspruch des Beklogten ouf Ersotz des Wertes der von ihm erbrochän
steuerlichen Arbeiten entgegen.

l. Dem Grunde noch scheitert ein Bereicherungsonspruch des Beklogten
bereits on $ Blz sotz2 BGB. Denn noch uberzeugung des Seiots
konnte der Beklogte - onders ols der steuerlich unbeholfene und
ouf fochmönnische Hilfe ongewiesene Klöger - die Unzulössigkeit
sei ner b loßen Schein cho ro kter tro g en d en Aush ilfstötig keit o ls,,AÄeit-
nehmer'l

2. lm Ansotzwenn ouch nicht im Endergebnis besonders zu beurteilen ist
die Totigkeit des Beklogten nur insoweit, ols sie teilweise im Bereich der
Buchholtung Totigkeiten umfoßte, die nicht dem gesetzlichen verboi
der unbefugten Hilfeleistung in Sleuersochen unterlogen.

zwor ist im Hinblick ouf $ ]39 BGB ein von einem Unbefugten ge-
schlossener sieuerlicher Geschöftsbesorgungsvertrog or.h dÄn
noch den $$ i34 BGB mit5 stBerG insgesomt nichtig, wenn erteilweise
erloubte fütigkeiten umfoßt (vgl. ouch BGHZ 50, 92; 70,17; OLG
Homm, stB l9BB,95). Dos Rückforderungsverbordes $ 817 sorz2BGB
bezieht sich ober noch seinem sinn und Zweck nur ouf den vom Gesetz
mißbilligten Leistungsteil (BGHZ 50,921. Einer genouen Ausgrenzung
und Beweriung des steuerlich erloubten Tötigkeitsonteils beJorf es iÄ
streitfoll iedoch nicht, do die steuedichen Arbeiten des Beklogten
insgesomtwertlos woren. Die noch den Beonstondungen des Finonz-
o mts vo m Klö g er beo uftro gte steuerberoteri n hot d ie Buchf ü h ru n g u nd
Johresobschlüsse kompletf neu errichtet. . . .

Außerdem hot der Klöger gemöß $ 823 Abs. 2 BGB mir $ 5 stBerG
Anspruch ouf Ersotz des schodens, der ihn durch die Beiriebs- und
Bescheidsprüfung und die Rechtsmittel pp. entstonden ist. Zutreffend
hot dos Londgericht diesen Schoden ouf der Grundloge der Rech-
nung der steuerberoterin vom 30. Jonuor lgBB nrt i.371,20 DM
beziffert. Dieser Betrog umfoßt nichtdie Kosten derWiederholung der
steuerlichen Arbeiten durch die Steuerberoterin, welche der Klöger
sowieso trogen müßte. Eine Doppelbelostung des Klogers konn
insoweit nicht eintreten, do der Beklogte seine Vergütung zurückzo hlen
muD, $ 5 StBerG ist ebenso wie Art. I $ I RBerG (BGHZ 15, 315, 37,2611
schutzgesetz im sinne des $ 823 Abs. 2BGB. Es legr die sreuerbero-
tung ols Teil der Rechtsberotung nur in die Hönde quolifizierter per-

sonen u nd wil I do m it den Sch utz gesetzesu n kundiger Steuerpflichtiger

Mit Anwoltschreiben. vom 19. september 1990 verfolgten die Kloger
sodonn die Ansprüche gegenüber der Hoftpflichv"ri.h"rrng *"it",
und boten um Außerung bis zum lo. oktobe r6go,ob diese dem-Grunde
noch o nerko nnt oder ober zu mindest um eine Erkiörung, wonoch ouf die
Erhebung der Einrede der veriöhrung verzichtet werdJn.

Nochdem die Hoftpflichtversicherung mit Schreiben vom 15. oktober
1990 Außerungen zum Hoftungrgrrnd vnd zur veriöhrung cbgelehnt
hotte und die Bevollmöchtigten der Klöger ihrerseits mit einem weiteren
schreiben vom 23. oktober l99o um Aufllorung wegen des Zusotzes ouf
dem Arbeifspopiervom 23. Augustlg86 gebetJn hoil"n, reichten die Klo-
ger om 7. und i4. Novemberlggo Mohngesuche über Schodensersotz-
forderungen von ]0.000 DM und ro.oob DM ein. Die onirogsgemöß
erlossenen Mohnbescheide wurden dem Beklogten om 28. November
u n d 4. Deze m ber I 990 zu g este I lt. D ie Kl ö g e r h o be'n g e m e i n t, d e r Bekl o gte
hobe sie nicht hinreichend über die sieuerliche,i Konr"qrenzen des
Houskoufs und der onschließenden Boumoßnohmen oufgeklort. Hierzu
hoben sie behouptet, bei ihrer Koufentschließung, füi die mehrere
Möglichkeifen zur wohl gestonden hotfen, sei es ihnen in erster Linie
dorouf ongekommen, steuern zu sporen. Auf Anroten des Beklogten
hötten sie sich für dos obiekt 'A,D: ols dos insoweit günstigste entschie-
den. Hierbei hobe derBeklogte gewußt, doß sie dos öbiektin dem spöter
reolisierten Umfong renovieren woilten, gleichwohl nicht ouf die 2oo/o-
Grenze fü r o nschoffungsno he Aufwend u n gen h ingewiesen. wen n ih nen
diese Grenze bekonnt gewesen wöre, hott"n siJdos oblekt zunöchst
weitervermietet und die Arbeiten für die Douer von drei Johren zurück-
gestellt. Auf einen boldigen Umzug sei es ihnen nicht ongekommen, dc
sie in einer komfortoblen Eigentumswohnung gelebt haträn.

Sie hoben weiter gemeint, doD bei einer spöteren Durchführung der
Arbeiten die 450.246 DM, bei denen es sich - wie sie geltend g"Äocht
ho.ben - um Reporotur- bzw. lnstondhortungskosten gef,ondelt hobe - in
vollem Umfong sofort obsetzbor gewesen wören. Unter weiterer Einbe-
ziehung der noch $ 82 b ESTDV mogrichen verteilung, bei der eine solche
ü ber ei n en Zeitro u m f ü r 2 J ohred ie iu r sie g ü nstigste g ewesen wö re, wö re
donn eine erhebliche steuererspornis eingetreten, dL sie mitl93.600 DM
beziffert hoben, wobei wegen der Einzel-heiten jer Berechnung ouf die
Seiten 5 bis B der Anspruchsbegründung (GA 11 - i4l verwiesen wird.

Die Klöger hoben beontrogt,

den Beklogten zu verurteilen, on sie 193.600 DM nebsi lo o/o Zinsen seit
dem 4. Dezember l99O zv zohlen.
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Der Beklogte hot beontrogt, die Kloge obzuweisen'

Er hot behouptet, für ihn sei onlößlich der Berotung vor dem Houskouf

nicht erkennbor gewesen, in welchem Umfong eine Renovierung des

öüi"n. erfolgen Iollte.lhm sei nurbekonntgewesen, doß die Klögerdos

Obiekt selbslhötten nutzen wollen und eveniuell einen Umbou in ein

Zweifo milien ho us plo nten. U ber die Problemoiik o nschoff u ngsno her Auf-

wendungen und die MOglichkeit, dofi ie noch den Umstönden Reporoiur-

kosten o'is HerstellungsJufwond behondelt werden könnien, hobe er

hingewiesen. Ferner hät.t geltend gemocht, dol) in den Kosten teilweise

i"ätullrngsoufwond entholten sei und doD sich ouch bei einerzeitlichen

Streckung"um drei Johre, die wegen des Eigennutzungswunsches der

Klöger ohnehin nicht in Betrochi gekommen wöre, deren steuerliche

Behondlung nichi geöndert hotte.

lm übrigen hot der Beklogte die Einrede der Veriöhrung erhoben, der

wiederJm die Kloger mit dlm Einwond des Rechtsmi$brouchs enigegen

getreien sind.

Dos Londgericht hoi mit einem om 30. Oktober l99l verkÜndeten Urieil,

ouf dos *ägun der Begründung verwiesen wird, die K|oge obgewiesen'

Ehe{rou unierschrieben isi. Aufschlußreich ist ouch der Versuch des

Beklogten, mit der Erklörung, pro Monot sollten 390,- DM gezohlt

w"rden, die erlongten Entgelte den Johren 1983,1984 und l9B5 zuzu-

ordnen, fur die ,,ieweils fÜnf Monote erforderlich" gewesen seien,

obwohl er frühestens im Dezember l9B5 vom Klöger mit steuerlichen

Arbeiten beouftrogt worden ist und die ongegebenen Gesomtkosten

von l.5zo,- DM pro Johr schon rechnerisch mit diesen Angoben nicht

vereinbo r sind. Noch dem Geso mtbild besteht o n einer freiberuflichen

Tötigkeit des Beklogten kein Zweifel. Er wor nicht in den Betrieb des

Klögers eingegliedert. Dieser hot dem Beklogten die erforderlichen

Unt"rlog.n zur Beorbeitung in dessen BÜro Überlossen. Dori hot der

Beklogtä weisungsunobhöngig und in freier Gestoltung die ihm

ü bertro gene Tötig keit o usgeÜbt.

3. DerVergütungsrückforderung des Klögers steht $ BIZ Sotz 2 BGB nicht

entgegän. Dei Senot sieht keinen Anloß, die Ehefrou des Beklogten ols

z"rgin zu dessen Behouptung zu vernehmen, der Klöger hobe

n"*uOt, doß der Beklogte kein Steuerberoterwor und domols noch in

äin"rn Steuerbüro georbeiiet hobe. Selbst wenn dies zutröfe, wÜrde

sich hierous noch nicht der fÜr $ Bl7 Solz2 BGB erforderliche Vorsotz

TBGHZ 50, 90 (9211 des Klögers ergeben, einen Gesetzesverstoß zu
, . r r! L^r^:l:^^^ tr;^^^ l,^^1,,^+^^ LJi^.^,^i.

begenen OZW. SlCn Ofl Ole)sg}lllZU tJvlttlllgsll. Llrlsrr NvrrNrsrsrr I rrrrvvsrJ

dieserArt behouptet der Beklogte selbst nichi' Er isi im Gegenteil durch

seine Dorstellung, die erforderlichen steuerlichen Leistungen ols

Aushilfstötigkeit erbringen zu wollen, beim Klöger mit der Vorstellung

ou{getreten, in der gegebenen Situoiion gleichwohl olles korrekt

obzuwickeln, ohne iedoch die dofur erforderlichen Voroussetzungen

zu hoben und zu schoffen. Die dorous resuliierenden rechtlichen

Konsequenzen konnte der Klöger ols einfocher Gewerbetreibender

ersichtlich nicht erkennen. Der Senot hot keinen Zweifel, doD es ihm,

zumol vor und noch der Tötigkeit des Beklogten steuerberotende

Berufe in Anspruch genommen hot, ousschließlich dorum ging, die

d u rch d ie Arbeitsü berlostu n g sei nes do mo I igen Steuerbevol I mo chtig -

ten gegenüber dem Finonzomi eingeiretene Verzugssituotion und

d"rr"n7*o ngsmoßno h men du rch o nderweitige Beo uftro g u ng eines

Steuerfochmonns zu beenden.

Bei dieser Sochloge besteht ouch kein RÜckforderungsousschluß

gemöß $ 814 BGB. Denn der Klöger hot beiZohlung derVergÜtungen

än den-Beklogten nicht gewußt, do0 keine Rechtspflicht zu diesen

Leistungen bestonden hot'

Aus den Gründen:

Schodensersotzonsprüche wegen posiiiver Forderungsverletzung des

Geschoftsbesorgungsvertroges zwischen den Porteien stehen den

Klögern nicht zu.

Es konn mit dem Londgericht offen bleiben, ob der Beklogte die Klöger

hinreichend über d.1! steuerliche Behondlung onschoffungsnoher

Aufwend u ngen o ufgeklort hot.

Dos Londgericht hot mit Recht und mii zutreffender BegrÜndung, der der

Senot beilrit ($ 543 Abs.I ZPO],die Auffossung vertreten, doß die Kloge

schon desholb keinen Er{olg hoben könne, weil die Klöger nicht sub-

stontiiert dorgeton hötten, welche Renovierungsorbeiten sie on dem

Ho uptg rundstück vorgenom men hötten'

Die Klöger legen weiterhin nicht dor; um welcheAufwendungen es sich im

einzelnän be] d"n Kosien von 450.264 DM hondelt. Zu einer nöheren

Dorlegung wören sie ober geholten gewesen. Bei sog. onschoffungs-

no hen" Auinrend u n gen ist zu I ifferenzieren zwischen H erstel lu n gskosten

unJ frnonrngrorüundungen. Wegen der Herstellungskosten hoben

2BB
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dos verbot des $ 5 StBerG nur die geschöftsmößige Hilfeleistung
in Steuersochen, welche u. o. selbstöndiges Hondeln voroussetzt. Do
Angestellie der Weisung ihres Dienstherrn unterliegen und doher nicht
selbstöndig sind, können sie dessen Steuersochen erledigen Völzke, DB
1976,19901 Ein Angestelltenverhöltnis dorf ober nicht zur Umgehung des
Erlo ubniszwo ngs f ü r sel bstö ndige Steuerhilfe mißbro ucht werden. Des-
holb sind von [eher strenge Anforderungen für die Anerkennung von Aus-
h ilfso rbeitsverhö ltn issen g estel lt worden. Sel bst form el I o bg eslh lossen e
Arbeitsvertröge und die Ausstellung von Lohnsteuerkorten reichen nicht
ous, wenn die steuerliche Hilfe dennoch dos Bild einer freiberuflichen
Totigkeit in Steuersochen zeigt [vgl. hierzu BFH BStBl. 1g7o 11642 t+.1644
sp. 1Abs. 3); Lohmeyer, Umfong und Grenzen der nicht genehmigungs-
pflichtigen Hilfeleistung in Steuersochen, DSIZ 1980, 167 t+. nllnTzl.Ein
echtes Arbeitsverhöltnis setzt neben der Erfullung oller lohnsteuer- und
sozio I rechtl ichen Anforderu n gen d ie Verpfl ichtu n g des Dienstleistenden
vorous, den Anweisungen seines Arbeitgebers in röumlicher, zeitlicher
und sochlicher Hinsicht Folge zu leisten (Lohmeyer, o. o. o., s.l72l. Diese
Voroussetzungen fehlen im Streitfoll ebenso wie dieienigen eines orbeit-
nehmeröhnlichen Verhöltnisses. Auch dieses setzt eine wirtschoftliche
Unselbstöndigkeit und persönliche Abhongigkeit vom Dienstgeber der
Art vorous, doß der wirtschoftlich Abhöngige ouch seiner gesomten
soziolen Stellung noch unter Berücksichtigung der Verkehrsouffossung
schutzbedürftig sein muß (BAG NJW 1973,1994 f.). Der Beklogte hot sich
noch Art freier Berufe werbend prösentiert. Dies belegt dos im Briefkopf
u nter sei nem N o m en o ufg ef u h rte Tatig keitsfeld. Auch wen n er dem Klö g er
erklört hot, er könne für diesen nur im Angestelltenverhöltnis tötig werden,
und diesen veronlo0t hot, vergütungen mit der Zweckbestimmung
,,Aushilfe" zu überweisen, öndert dies nichts doron, doD eine ernsthofrä
und konsequente Ausgestoltung seiner Vertrogsbeziehung zum Klöger
cls Arbeitsverhöltnis vom Beklogten nicht vorgenommen worden ist.
Diesem ist es ersichtlich nur dorum gegongen, seine Totigkeit noch oußen
hin dekloroiorisch ols obhöngige Aushilfstötigkeit erscheinen zu lossen.
Den Abschluß eines schriftlichen Arbeitsvertroges mit dem Klöger unter
nöherer Bestimmung seiner Stellung hot der Beklogte ebensowenig
behouptet wie etwo die Festlegung eines bestimmten Stundenlohns. E-r

hot Rechnungen erstellt. Sein Versuch, die eingegongenen Honorore
buchmößig ols Aushilfslohn unterzubringen, wor ein den wirklichen
ChorokterseinerTötig keit ols freier Steuerhilfe nurverdeckendes und letzt-
lich ouch untougliches Vorhoben. Kennzeichnend ist dofür dos Ein-
schieben blonkounterschriebener Lohnobrechnungen für pouscho lbe-
steuerte Aushilfskröffe, wobei die Holfte der Belege nicht vom Beklogten,
sondern offensichtlich von seiner (vom Klöger gor nicht beouftrogteni

die Klöger obr bereits in erster lnsfonz in ihrem Schriftsotz vom lZ g.1gg1
vorgetrogen, doß der Beklogte sie zutreffend beroten hobe. lm Roum steht
doher nur ein möglicher Berotungsfehler wegen der Erholtungsoufwen-
dungen, die dem sofortigen bzw noch s gz b rstoV über einen Zeitroum
von 2 bis 5 Johren verieilboren Werbungskostenobzug unterliegen. Die
o uf Absch n itt l5Z Absotz 5 der Einkom menssteuerrichtlinien in der do mo ls
moDgeblichen Fossung (Bundesonzeiger vom ]5.4.1985) gestützte
Rechtsouffossung der Klöger, bei einer zeitlichen streckung um mehr ols
dreiJohre wören olle ouf dos Hous verouslogten Kosten ähne weiteres
sofortobzugsfohig gewesen, triflt in dieserAllglmeinheit nichtzu. Die ent-
sprechende Verwo ltu n gsvorsch rift bein ho ltet n u r, doß

o) bei Mo{Jnohmen innerholb von 3 Johren mit Kosten über 20 0/o die
Finonzbehörden regelmößig dovon ousgehen, doß hiermit ein bereits
bei Kouf vorhondener Reporoturbedorf, der sich im Koufpreis nieder-
geschlogen hot, nochgeholt worden ist,

b) noch Ablouf von 3 Johren diese vermutung regelmößig nicht ein-
greifen soll.

Auch noch Ablouf von 3 Johren besteht eine sofortige Abzugsfohigkeit
immer nur donn, wenn es sich um Erholtungsoufwendungen, diä im
übrigen in der Neufossung der Einkommeniteuerrichtlinien (Bundes-
onzeigervom l0.ll. 1990) in Abschnitt l5ZAbsotz I beispielhoft oufgeführt
sind, hondelt und nicht Herstellungsoufwond vorliegt, olso,,etwos [{"u"r,
bisher nicht Vorhondenes" geschoffen wird (so diä Abgrenrungsform.i
des Bundesfinonzhofes, z.B. BFH BB 1983,10761

Bereits von doher bedurfte es für den konkret geltend gemochten Scho-
den einer nochvollziehboren Dorlegung derlm einze]nen veronloßten
MoDnohmen und der hierouf entfollenen Kosten. Dies gilt umsomehr, ols
sich bereits ous dem Klögervortrog Anholtspunkte dof,;, ergeben, doß
Moßnohmen durchgefuhrt worden sind, die über eine bloße lnstond-
holtung bzw. Modernisierung hinousgehen. so wor noch dem nicht
besirittenen Vortrog der Beklogten onl-oßlich der Berotung eine Umge-
stoltung des oblekts, dos im zeitpunkt des Koufs uber dreiWohnung"en
verfügte, in ein Zweifomilienhous ols mögliche Alternoiive in ErwögJng
gezogen worden. lhrer schodensberechnung legen di" Klog", Joni
ouch die "Zweifomilienhouslösung" zugrund". Fon"r hoben sie ihrem
nicht nochgelossenen Schriftsotz erster lnstonz vom B. Oktober l99l ous-
geführt, "Neues" seivon ihnen "nur in gonz untergeordnetem Rohmen ein-
gefügt" worden "lz.B. ein neuer Gorogenzugong)'1 Anhond ihres
Sochvortrogs leßt sich ober nicht feststelLn, ob ,nd gegebenenfolls
welche Kosten onloßlich von Moßnohmen, die über Erho-hungsoufwond
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hinousgehen, in den 450.246 DM, die der schodensberechnung zu-

grundeliegen, entholten sind.

Dorüberhinous kommt es noch der Rechtsprechung des Bundesfinonz-

hofes für die Beurteilung der Froge, ob bei einer GenerolÜberholung des

Houses mit einem BünJel von Moßnohmen die Kosten insgesomt dem

Herstellungs- oder Erholtungsoufwond zuzurechnen sind, ieweils ouf die

Umstönde des Einzelfolles on (2.8. BFH DB ]99], 2320lr. Dies konn dozu

führen, doß onschoffungsnoher Aufwond ousnohmsweise ouch bei

lnstondsetzungsorbeiten ongenommen Werden konn, die zwor ersi noch

Ablouf von däi Johren seit dem Erwerb des Geböudes durchgefuhrt

werden, ober einen schon im Zeitpunkt der Anschoffung vorhondenen

erheblichen lnstondholtungsrÜcksiond oufholen, wos vor ollem donn in

Betrocht kommt, wenn ein ölteres Mietswohngeboude im Anschluß on

den verbilligten Erwerb gleichsom in Roten erneuert und modernisieriwird

(BFH DB 1991,24701.

Auch dies führt dozu, doß die Klöger im einzelnen hötten dorlegen

müssen, wie der Zustqnd des Houses, in dem sich domols drei Wohnungen

befonden, bei Kouf wor und welche Moßnqhmen genou den "Renovie-

rungsoufwendungen" zugrundegelegen hoben, zumol - worouf dos

Lonllgericht mit Rlcht hinweist - die Kosten den steuerlichen Geböude-

wert i"m Zeitpunkt des Koufs um co.lBB % Übersteigen. Ohne einen solchen

Vortrog loßt sich nicht nochvollziehen, inwieweit eine unterlossene Auf-

klorung für den konkret geltend gemochten Schoden kousol gewesen

sein konn. DerVortrog der Klöger in der BerufungsbegrÜndung, es seien

keine Moßnohmen durchgeführt worden, die "ols Herstellungsoufwond

i m steu errechtl ichen Si n net ufg efoßt werden kö n nen'j enthö li kei ne no ch-

vollziehbore Dorlegung uon Totro.hen und gibi desholb keinen Anloß,

dem Beweisontritt ouf Einholung eines Sochverstöndigengutochtens

nochzugehen.

lm übrigen wören etwoige SchodensersotzonsprÜche veriöhrt. Die

3-iöhrigä Veriöhrungsfrisi Jes $ 68 SIBG begonn - vowon ouch die

Kläg"ärsgehen - Äit dem behoupteten Beroiungsfehler im November

l9B5 und dlr noch ihrem Vorirog hierdurch veronloßten Entschließung,

die vorgestellten Boumoßnohmen so{ort in Angriff zu nehmen; denn

bereitszu diesem Zeitpunkt, spötestens oberdurch dos Uberschreiien der
,,20-o/o-Grenze" im Johre 1986 infolge der Boumoßnohmen mit einem

Volumen von 374.030 DM wöre ein etwoiger Schodensersotzonspruch

dem Grunde noch entstonden, und zwor unobhöngig von einer Kenntnis

der Klögervon einer möglichen Ersotzpflichtdes Beklogien und etwoigen

spöteÄ Berotungsfehlern (BGH in stöndiger Rechtsprechung, z.B.

dg tggS, 2673; NIW-nn p90,459; Vollkommer Anwolishoftungsrechi

Buchführung, Erklörungen und AbschlÜsse gerichtete Dienstuertrog i. S. d.

s$ 675,611 BGB (BGH NJW 1970,1596; OLG Korlsruhe DJ 1975,1451wor

wegen Verstoßes gegen dos Verbot der unbefugten Hilfeleistung in

Steuersochen ($ 5 StBerG) gemöß g 134 BGB von Anfong on nichtig.

L Gemöß $5 Sorzl StBerGlgT5 (heute$5Abs.l Sotzl stBerGlworonde-

ren ols den in den $$ 3 und 4 bezeichneten Personen, zu denen der

Beklogte nicht gehörte, untersogt, geschöftsmößig Hilfe und Rot in

Steueisochen zu gewöhren. Dos BuchfÜhrungsprivileg fÜr steuerbero-

rende Berufe wor vom BVerfG (NJW l98l, 33 und 1982, 1682l lediglich

furdieTotigkeitdes Kontierens und die Erledigung der loufenden Lohn-

buchholtung zugunsten von Personen eingeschrönktworden, die eine

koufmönnische Gehilfenprüfung bestonden hotten. Die Fertigung von

Steuererklörungen und JohresobschlÜssen, die der Beklogte neben

den Buchholtungsorbeiten Übernommen hotte, wor uneingeschrönkt

den steuerberotenden Berufen vorbeholten geblieben. Dos gesetz-

liche Verbot unbefugter Steuerberotung richtet sich zwor nichi gegen

denienigen, der die unzulössige Hilfeleistung in Steuersochen ent-

gegennimmt. Aus Sinn und Zweck des Gesetzes ergibt sich ober, dofl

äin-V"rtrog, durch den ein Unbefugier in Steuersochen Hilfe zusogt,

trotzdem keinen Bestond hoben konn. Dos genonnte Verbot dient

^loirharmnßon dem lnteresse des Steueroflichtioen. indem es ihn vor

Jer Folschberoiung unföhiger und ungeeigneier Beroter schÜtzt, ols

ouch dem lnteresse derAllgemeinheit doron, doß im Steuerwesen nur

Personen iötig werden, denen die Beorbeitung öffentlicher Angele-

genheiien ohne sorge onvertroui werden konn (BVerfG NJW 1981,

iStSll.Dieser Gesetzeszweck loßtsich nur erreichen, wenn der Unbe-

f u gte n icht veriro g I ich verpf lichtet wi rd, sei n e u nerl o u bte fü tig keit o us-

trüb"n, und der Steuerpflichtige nicht on eine solche Vereinborung

gebunden wird. Ein gegen dos verbot des $ 5 stBerG verstoßendes

Rechtrg"schöfr isr doher gemöß $ 134 BGB ebenso nichtig (oLG

Korlsruhe, DJ1975,145',.; FG DÜsseldorf, EFG l9BB,45l, vgl' ouch ArbG

Berlin, MDR 1920, 178 +.|wie ein gegen Art. I $ 1 RBerG verstoßendes

{BGHZ 37,258 ff., OLG Homm StB l9BB,95 f.}. Eine unierschiedliche

Beurteilung eines von einem nicht zugelossenen Rechtsberoier und

eines von einem nicht zugelossenen sieuerlichen Beroter obge-

sch lossenen Geschöftsbeso rg u n gsvertro g es lö g e sch o n desho I b fern,

weil die Steuerberotung ein Teil der Rechtsberotung ist (BVerfG,

o. o. O., S. 34).

2. Der Beklogie konn sich den Nichtigkeitsfolgen nichi mii der Be-

houptung entziehen, er hobe die steuerlichen Hilfeleistungen fÜr den

Klöger lediglich in obhöngiger Aushilfstötigkeit erbrochi. Zwor betriflt
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U nerloubte Sleuerberolung
- Bilonzbuchholter

- Honoro rrückforderu ng

- Nichtigkeit des Geschöfts-
besorgungsvertroges

(OLG Koblenz,Urr.v.30.t0.90 -3Ui293/89 - StB lggj,t2l

Leifsötze:

l. Ein unter Verstofl gegen dos verbot unbefugter Hilfeleistung in Steuer-
sochen obgeschlossener Geschöftsbesorgungsvertrog ist gemöß
$ 134 BGB nichtig.

2. Eln echtes, nicht nur zur umgehung des Erloubniszwongs für selb-
stöndige Steuerhilfe mißbrouchtes Arbeitsverhöltnis setzt neben der
Erfüllung oller lohnsteuer- und soziolrechtrichen Anforderungen die
Verpflichtung des Dienstleistenden vorous, den Anweisungen seines
Arbeitgebers in röumlicher; zeitlicher und sochlicher Hinsic[t Folge zu
leisten. Doron fehlies,wenn ein steuerlicher Berotersich noch Artlreier
Berufe werbend prösentiert, eine ernsthofte und konsequente Ausge-
sfoltung eines Aushilfsorbeitsverhöltnisses unterlößt und die ihm über-
lossen en Geschöftsu nterlo gen des Sieuerpfl ichtigen weisu n gsu n o b-
höngig und in freier Gestoltung in seinem Büro beorbeitet.

3. ln solchen Föllen hot der Auftroggeber Anspruch ouf Erstoftung der
dem Unbefugten gezohlten vergütung und Ersotz des schoäens,
soweit er durch mongelhofte Arbeit entsfonden ist. Die Kosten eines
nunmehr beouftrogten Steuerberoters sind nur in Höhe der Mehr.
kosten ersotzpflichtig, die neben dem vom Auftroggeber für foch-
mönnische Arbeit ohnehin zt) zohlenden st"r"Äeroterhonoror
zusötzlich erwochsen sind (Prüf- und Rechtsmitterkosten).

4. Die Vorschrift des 5 5 StBerG ist Schutzgesetz im Sinne des $ 823 Abs. 2
BGB.

Aus den Gründen:

Der Klöger hot noch A. Bereicherungsrecht ($ Bl2 Abs. I Sotz I Foll I BGB)
Anspruch ouf Rückzohlung des gesomten on den Beklogten für dessen
Steuerhilfe gezo h lten Entgelts.

Rdn' 457; Honsens NJW 1992,13s3, 1365). ln dem Unterlossen eines
Hinweises des Beklogten ouf einen möglichen Berotungsfehler wöhrend
des noch loufenden Mondotes konnte zwor eine neue Pflichtwidrigkeit
liegen, nömlich eine verlerzung der pflicht, den Klögern Regreß-
moglichkeiten zu erholten. Der Louf der ver[öhrungsfrist f* di"r".irog.
sekundören schodensersotzonspruch begonn 1eäoch spötestens mit
Beendigung des Mondots om 22. septemter lgg7 und ie,. Bufossrng
des steuerberofers mii der wohrnehmung der steuerlichen Belonge de-r
Klö ger u nter u bergo be derfür d ie Beu rteilung erforderlichen U nteÄ gen;
denn die Belehrungspflicht eines steuerberoLrs oder Anwolts über n-och
nicht veriöhrte Regreßmöglichkeiten besteht grundsötzlich nur bis zur
Beendigung des Mondots und etföllrzude, doin, wenn die portei onder-
weitig beroten wird (vgl. ollgemein BGH DB lgl:,s,2673; BGH NJW-RR
1990, 459; Vollkommer o.o.o. Rdn. 472, 474; Honsens o.o.o. s. 1356).
Auch der seku ndö re Schodensersotzo nspruch wo r m ith in bei Ein reich ung
der Mohngesuche über die Teilforderungen veriöhrt.

Zwor konn in besonders gelogerten Ausnohmeföllen die Veriöhrung der
Regreßhoftung ouch noch Ablouf der ver[öhrungsfrist des sekundör-
onspruchs zu berücksichtigen sein, wenn es dem %rpflichtet"n *"gun
eines Rechtsmißbrouchs gemöß g %2 BGB verwehrt ist, sich hierouf zu
berufen (BGH DB lg85, iozs uni DB 1990, 2sl7l.Ein detrriger Foll liegt
hier indes nicht vor. Es log ollein im Einflußbereich a"," ktogur wenn sie in
der Hoffnung ouf eine Anderung der Rechtsprechung de;Bundesfinonz-
hofes zu onschoffungsnohen Aufwendungun .r,ä.t.t uon Regreß-
onsprüchen obsohen. Zudem konnten die Kloger unobhöngig von der
noch ousstehenden Einspruchsentscheidung Ä.h veroffentiiiung der
einschlögigen urteile des BundesfinonzhoLs bereits im Februor\qgo
Regreßmöglichkeiten einschötzen, diese iedenfolls dem Grunde noch _
wie ouch ou0ergerichtlich geschehen - geltend mochen und ver[öh-
ru n gsu nterbrechende Moß no h m en vero n lossen. Fü r letzteres bl ieb sel bst
noch Zustellung der Einspruchsentscheidung om 14. september l99ozeif.
Auch wor die Geltendmochung von Anspiüchen - wie die Anspruchs-
begründung in den Schreiben gegenüber dem Beklogt;n und dessen
Hoftpflichversicherung zeigl -zunochst nichtvon dem äsotz ouf seite 6
der im Mörz l99o übersondten Fotokopien d". Arbuitrpopiers vom
23. August 1990 beeinflußt. lm übrigen hottu dun Klögern bzw. ihren
Bevollmöchtigten die Diskreponz dei nunmehrigen Fotäkopien zu den
unter-dem 25. August 1986 übersondten Unterlägen ouffollen können.
Eine Korrespondenz zu dieser Frcge hot sich erst in ieriö hrrerzeirmit dem
Anwoltsschreiben der Klöger uoÄ 23. oktober l99o on die Hoftpflicht_
versicheru ng des Beklogten entwickelt.
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Dieses Entgelt hot der Beklogte ohne Rechtsgrund erlongt. Denn der von
ihm mit dem Klöger obgeschlossene ouf Erstellung J", steuerlichen
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Veriöhrung von
SchodensärsolzqnsPrÜchen
- $ 68 StBerG

- FG-Verfohren
(AG Königswinter Urt. v. 4.3.1992 - 3 C 390/91

Leitsqtz td.Verf.),

Der Schoden ist in der Form von Rechtsverfolgungskosten entsteht

spötestens bei Erholt der ongefochtenen Steuerbescheide.

Eine Korrespondenz zu dieser Froge hot sich erst in veriöhrter Zeii mii dem

Anwoltsschreiben der Klöger uoÄ 23. Oktober 
.|990 

on die Hoftpflicht-

versicherung des Beklogien entwickeli'

Zum Sqchverholt:

Der Mondoni wehrte sich gegen einen von der BetriebsprÜfung zu hoch
T , r - -- ^. . -:^^ ..^^ 1nÄ ÄaÄ nN^ F"^rnr hoim FG rruesent-

ongesetzTen EnTnorlrlle9ewll ll I vur I rv\/'vvv vt Y t' Lt

li.h" 
"rfolgrui.h. 

lhm lntstonden Rechtsverfolgungskosten in Höhe

von 5.23ö25 DM. Die BetriebsprÜ{ung fond im Johre l9B4 und dos

FG-Verfo hren l9B5 stott.

Aus den Gründen:

Der Beklogte ist nicht verpflichtet, on den Klöger 5.236,25 DM nebst

Zinsen und vorgerichtliche Kosten zu zohlen

Ein etwoiger Schodensersotzonspruch des Klögers ous positiver Dienst-

u"rt"t=rn! des Beklogten - dessen BegrÜndetheit.dohinstehen konn -
ist iedenfälls gemöß I 68 Stg"rG veriöhrf der Beklogte beruft sich zu

Rechtou{ diesl Einrede derVeriöhrung, so do0 ihm gemö0 $ 22 I BGB ein

d o uernd es Leistu n g sverweigeru n g srecht zustÜ nde bzw. zusteht.

Entgegen der Ansicht des Beklogten ist ollerdings die 3-iöhrige Ver-

ioniuö.frist (0 ,195 
BGB) ouf etwoige SchodensersotzonsprÜche des

kog"Ä nicht onzuwenden. Sollte es ouf den behoupteten Fehler des

Bekiogten im Johre 
.|9... 

onkommen, so wöre die Veriöhrung schon om

D.8.1Ö75, nömlich 3 Johre noch lnkrofitreten des 2. StBerAndG (Ein-

führung jer Veriöhrungsfrist von 3 Johren) eingetreten {vgl. Peter; Steuer-

berotungsg eselz,Stond 
.|99], g 68 Rn. 2 mv,r' Nochw). Jedoch ist fÜr dos

"Entstehän des Anspruchs ols Voroussetzung fÜr den Anlouf der Ver'

iöhrung ($ I 98 BGB, S 68 StBerG) nicht ouf dos Johr ]955 obzustellen, do

dem KiAger bzw. seinem Rechtsvorgönger seinerzeit.noch kein Schoden

erwochrln wor. Erst mit dem Schodenseintritt und der Möglichkeit, den

Schoden klogeweise - wenigstens durch Feststellungskloge - geltend zu

mochen, ist d-er Ersotzonspruch entstqnden (BGH NJW 1979,1550 und SI

RSPR.; PETER, $ 68 Rn.28 ff mw.Nochw.). Do eine Feststellungskloge ous-

reicht, ist ondererseits der Schoden des Klögers, der in den Aufwendun-

gen zu r Verm eid u n g der d rohenden steuerlichen No chtei le liegi, n icht ersi

äit Abschluß dei finonzgerichtlichen Verfohrens und Rechnungs-

erstellung durch seinen Steuerberoier entstonden' Vielmehr wor mög-

li.herweise schon noch Beendigung der BetriebsprÜfung, spötestens

ober bei Erholt der donn ongefochtenen Steuerbescheide vom 4.2.1985

klor;, doß der Klöger zur Abwendung von ous (ongeblichen) Fehlern des

Be[logten folgenden sieuerlichen Nochteilen mit Einspruch und bei

durru"n Erfolglosigkeit mit Kloge gegen die Bescheide vorgehen mußte'

Zu diesem Zeitpunktttond dos"Ob" desSchodens- do{j nömlich Rechts-

verfolgungskosten enistehen wÜrden - fesi; doß Umfong und Höhe des

SchoJens- noch offen woren, hindert dos "Entstehen" des Ersotzon-

spruches nicht (Peter; $ 68 Rn. 28 m.w.Nochw.). Der dorous resultierende

Schodensersotzonspruch des Klögers konnte ouch gegen cien Bekiogten

im Wege der Feststellungskloge, io sogor bereits der Leistungskloge in

Form dJr Freistellungskloge geltend gemochtwerden. Hingegen spielt es

für dos Entstehen dls Anspruchs keine Rolle, dem Klöger dos Vorliegen

der Anspruchsvoroussetzungen bekonnt wor (BGH o.o.O. und st. Rspr.;

Peter, $ 68 Rn.Z6 mw.Nochw.).

Zum selben Ergebnis gelongt mon, wenn mon die höchstrichterliche

Rechisprechrng (AOH o.o.O. und st. Rspr.; Peter $ 68 Rn. 44 ff. m.w.

Nochw.) zur Fehleroufdeckung onlOßlich einer BeiriebsprÜfung heron-

ziehi, Donoch ist der Schodensersotzonspruch mit der Schlußbe-

sprechung durchsetzbor entstonden. Die dem Gerichi zugönglichen

Entscheid"ungen beziehen sich ollerdings ouf schödigende Noch-

veronlogungen, doch konn fÜr Kosten zur Abwendung einer solchen

NochveronLgrng im Prinzip nichts onderes gelten'
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sprechung durchsetzbor entstonden. Die dem Gerichi zugönglichen

Entscheid"ungen beziehen sich ollerdings ouf schödigende Noch-

veronlogungen, doch konn fÜr Kosten zur Abwendung einer solchen

NochveronLgrng im Prinzip nichts onderes gelten'
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U nerloubte Sleuerberolung
- Bilonzbuchholter

- Honoro rrückforderu ng

- Nichtigkeit des Geschöfts-
besorgungsvertroges

(OLG Koblenz,Urr.v.30.t0.90 -3Ui293/89 - StB lggj,t2l

Leifsötze:

l. Ein unter Verstofl gegen dos verbot unbefugter Hilfeleistung in Steuer-
sochen obgeschlossener Geschöftsbesorgungsvertrog ist gemöß
$ 134 BGB nichtig.

2. Eln echtes, nicht nur zur umgehung des Erloubniszwongs für selb-
stöndige Steuerhilfe mißbrouchtes Arbeitsverhöltnis setzt neben der
Erfüllung oller lohnsteuer- und soziolrechtrichen Anforderungen die
Verpflichtung des Dienstleistenden vorous, den Anweisungen seines
Arbeitgebers in röumlicher; zeitlicher und sochlicher Hinsic[t Folge zu
leisten. Doron fehlies,wenn ein steuerlicher Berotersich noch Artlreier
Berufe werbend prösentiert, eine ernsthofte und konsequente Ausge-
sfoltung eines Aushilfsorbeitsverhöltnisses unterlößt und die ihm über-
lossen en Geschöftsu nterlo gen des Sieuerpfl ichtigen weisu n gsu n o b-
höngig und in freier Gestoltung in seinem Büro beorbeitet.

3. ln solchen Föllen hot der Auftroggeber Anspruch ouf Erstoftung der
dem Unbefugten gezohlten vergütung und Ersotz des schoäens,
soweit er durch mongelhofte Arbeit entsfonden ist. Die Kosten eines
nunmehr beouftrogten Steuerberoters sind nur in Höhe der Mehr.
kosten ersotzpflichtig, die neben dem vom Auftroggeber für foch-
mönnische Arbeit ohnehin zt) zohlenden st"r"Äeroterhonoror
zusötzlich erwochsen sind (Prüf- und Rechtsmitterkosten).

4. Die Vorschrift des 5 5 StBerG ist Schutzgesetz im Sinne des $ 823 Abs. 2
BGB.

Aus den Gründen:

Der Klöger hot noch A. Bereicherungsrecht ($ Bl2 Abs. I Sotz I Foll I BGB)
Anspruch ouf Rückzohlung des gesomten on den Beklogten für dessen
Steuerhilfe gezo h lten Entgelts.

Rdn' 457; Honsens NJW 1992,13s3, 1365). ln dem Unterlossen eines
Hinweises des Beklogten ouf einen möglichen Berotungsfehler wöhrend
des noch loufenden Mondotes konnte zwor eine neue Pflichtwidrigkeit
liegen, nömlich eine verlerzung der pflicht, den Klögern Regreß-
moglichkeiten zu erholten. Der Louf der ver[öhrungsfrist f* di"r".irog.
sekundören schodensersotzonspruch begonn 1eäoch spötestens mit
Beendigung des Mondots om 22. septemter lgg7 und ie,. Bufossrng
des steuerberofers mii der wohrnehmung der steuerlichen Belonge de-r
Klö ger u nter u bergo be derfür d ie Beu rteilung erforderlichen U nteÄ gen;
denn die Belehrungspflicht eines steuerberoLrs oder Anwolts über n-och
nicht veriöhrte Regreßmöglichkeiten besteht grundsötzlich nur bis zur
Beendigung des Mondots und etföllrzude, doin, wenn die portei onder-
weitig beroten wird (vgl. ollgemein BGH DB lgl:,s,2673; BGH NJW-RR
1990, 459; Vollkommer o.o.o. Rdn. 472, 474; Honsens o.o.o. s. 1356).
Auch der seku ndö re Schodensersotzo nspruch wo r m ith in bei Ein reich ung
der Mohngesuche über die Teilforderungen veriöhrt.

Zwor konn in besonders gelogerten Ausnohmeföllen die Veriöhrung der
Regreßhoftung ouch noch Ablouf der ver[öhrungsfrist des sekundör-
onspruchs zu berücksichtigen sein, wenn es dem %rpflichtet"n *"gun
eines Rechtsmißbrouchs gemöß g %2 BGB verwehrt ist, sich hierouf zu
berufen (BGH DB lg85, iozs uni DB 1990, 2sl7l.Ein detrriger Foll liegt
hier indes nicht vor. Es log ollein im Einflußbereich a"," ktogur wenn sie in
der Hoffnung ouf eine Anderung der Rechtsprechung de;Bundesfinonz-
hofes zu onschoffungsnohen Aufwendungun .r,ä.t.t uon Regreß-
onsprüchen obsohen. Zudem konnten die Kloger unobhöngig von der
noch ousstehenden Einspruchsentscheidung Ä.h veroffentiiiung der
einschlögigen urteile des BundesfinonzhoLs bereits im Februor\qgo
Regreßmöglichkeiten einschötzen, diese iedenfolls dem Grunde noch _
wie ouch ou0ergerichtlich geschehen - geltend mochen und ver[öh-
ru n gsu nterbrechende Moß no h m en vero n lossen. Fü r letzteres bl ieb sel bst
noch Zustellung der Einspruchsentscheidung om 14. september l99ozeif.
Auch wor die Geltendmochung von Anspiüchen - wie die Anspruchs-
begründung in den Schreiben gegenüber dem Beklogt;n und dessen
Hoftpflichversicherung zeigl -zunochst nichtvon dem äsotz ouf seite 6
der im Mörz l99o übersondten Fotokopien d". Arbuitrpopiers vom
23. August 1990 beeinflußt. lm übrigen hottu dun Klögern bzw. ihren
Bevollmöchtigten die Diskreponz dei nunmehrigen Fotäkopien zu den
unter-dem 25. August 1986 übersondten Unterlägen ouffollen können.
Eine Korrespondenz zu dieser Frcge hot sich erst in ieriö hrrerzeirmit dem
Anwoltsschreiben der Klöger uoÄ 23. oktober l99o on die Hoftpflicht_
versicheru ng des Beklogten entwickelt.
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hinousgehen, in den 450.246 DM, die der schodensberechnung zu-

grundeliegen, entholten sind.

Dorüberhinous kommt es noch der Rechtsprechung des Bundesfinonz-

hofes für die Beurteilung der Froge, ob bei einer GenerolÜberholung des

Houses mit einem BünJel von Moßnohmen die Kosten insgesomt dem

Herstellungs- oder Erholtungsoufwond zuzurechnen sind, ieweils ouf die

Umstönde des Einzelfolles on (2.8. BFH DB ]99], 2320lr. Dies konn dozu

führen, doß onschoffungsnoher Aufwond ousnohmsweise ouch bei

lnstondsetzungsorbeiten ongenommen Werden konn, die zwor ersi noch

Ablouf von däi Johren seit dem Erwerb des Geböudes durchgefuhrt

werden, ober einen schon im Zeitpunkt der Anschoffung vorhondenen

erheblichen lnstondholtungsrÜcksiond oufholen, wos vor ollem donn in

Betrocht kommt, wenn ein ölteres Mietswohngeboude im Anschluß on

den verbilligten Erwerb gleichsom in Roten erneuert und modernisieriwird

(BFH DB 1991,24701.

Auch dies führt dozu, doß die Klöger im einzelnen hötten dorlegen

müssen, wie der Zustqnd des Houses, in dem sich domols drei Wohnungen

befonden, bei Kouf wor und welche Moßnqhmen genou den "Renovie-

rungsoufwendungen" zugrundegelegen hoben, zumol - worouf dos

Lonllgericht mit Rlcht hinweist - die Kosten den steuerlichen Geböude-

wert i"m Zeitpunkt des Koufs um co.lBB % Übersteigen. Ohne einen solchen

Vortrog loßt sich nicht nochvollziehen, inwieweit eine unterlossene Auf-

klorung für den konkret geltend gemochten Schoden kousol gewesen

sein konn. DerVortrog der Klöger in der BerufungsbegrÜndung, es seien

keine Moßnohmen durchgeführt worden, die "ols Herstellungsoufwond

i m steu errechtl ichen Si n net ufg efoßt werden kö n nen'j enthö li kei ne no ch-

vollziehbore Dorlegung uon Totro.hen und gibi desholb keinen Anloß,

dem Beweisontritt ouf Einholung eines Sochverstöndigengutochtens

nochzugehen.

lm übrigen wören etwoige SchodensersotzonsprÜche veriöhrt. Die

3-iöhrigä Veriöhrungsfrisi Jes $ 68 SIBG begonn - vowon ouch die

Kläg"ärsgehen - Äit dem behoupteten Beroiungsfehler im November

l9B5 und dlr noch ihrem Vorirog hierdurch veronloßten Entschließung,

die vorgestellten Boumoßnohmen so{ort in Angriff zu nehmen; denn

bereitszu diesem Zeitpunkt, spötestens oberdurch dos Uberschreiien der
,,20-o/o-Grenze" im Johre 1986 infolge der Boumoßnohmen mit einem

Volumen von 374.030 DM wöre ein etwoiger Schodensersotzonspruch

dem Grunde noch entstonden, und zwor unobhöngig von einer Kenntnis

der Klögervon einer möglichen Ersotzpflichtdes Beklogien und etwoigen

spöteÄ Berotungsfehlern (BGH in stöndiger Rechtsprechung, z.B.

dg tggS, 2673; NIW-nn p90,459; Vollkommer Anwolishoftungsrechi

Buchführung, Erklörungen und AbschlÜsse gerichtete Dienstuertrog i. S. d.

s$ 675,611 BGB (BGH NJW 1970,1596; OLG Korlsruhe DJ 1975,1451wor

wegen Verstoßes gegen dos Verbot der unbefugten Hilfeleistung in

Steuersochen ($ 5 StBerG) gemöß g 134 BGB von Anfong on nichtig.

L Gemöß $5 Sorzl StBerGlgT5 (heute$5Abs.l Sotzl stBerGlworonde-

ren ols den in den $$ 3 und 4 bezeichneten Personen, zu denen der

Beklogte nicht gehörte, untersogt, geschöftsmößig Hilfe und Rot in

Steueisochen zu gewöhren. Dos BuchfÜhrungsprivileg fÜr steuerbero-

rende Berufe wor vom BVerfG (NJW l98l, 33 und 1982, 1682l lediglich

furdieTotigkeitdes Kontierens und die Erledigung der loufenden Lohn-

buchholtung zugunsten von Personen eingeschrönktworden, die eine

koufmönnische Gehilfenprüfung bestonden hotten. Die Fertigung von

Steuererklörungen und JohresobschlÜssen, die der Beklogte neben

den Buchholtungsorbeiten Übernommen hotte, wor uneingeschrönkt

den steuerberotenden Berufen vorbeholten geblieben. Dos gesetz-

liche Verbot unbefugter Steuerberotung richtet sich zwor nichi gegen

denienigen, der die unzulössige Hilfeleistung in Steuersochen ent-

gegennimmt. Aus Sinn und Zweck des Gesetzes ergibt sich ober, dofl

äin-V"rtrog, durch den ein Unbefugier in Steuersochen Hilfe zusogt,

trotzdem keinen Bestond hoben konn. Dos genonnte Verbot dient

^loirharmnßon dem lnteresse des Steueroflichtioen. indem es ihn vor

Jer Folschberoiung unföhiger und ungeeigneier Beroter schÜtzt, ols

ouch dem lnteresse derAllgemeinheit doron, doß im Steuerwesen nur

Personen iötig werden, denen die Beorbeitung öffentlicher Angele-

genheiien ohne sorge onvertroui werden konn (BVerfG NJW 1981,

iStSll.Dieser Gesetzeszweck loßtsich nur erreichen, wenn der Unbe-

f u gte n icht veriro g I ich verpf lichtet wi rd, sei n e u nerl o u bte fü tig keit o us-

trüb"n, und der Steuerpflichtige nicht on eine solche Vereinborung

gebunden wird. Ein gegen dos verbot des $ 5 stBerG verstoßendes

Rechtrg"schöfr isr doher gemöß $ 134 BGB ebenso nichtig (oLG

Korlsruhe, DJ1975,145',.; FG DÜsseldorf, EFG l9BB,45l, vgl' ouch ArbG

Berlin, MDR 1920, 178 +.|wie ein gegen Art. I $ 1 RBerG verstoßendes

{BGHZ 37,258 ff., OLG Homm StB l9BB,95 f.}. Eine unierschiedliche

Beurteilung eines von einem nicht zugelossenen Rechtsberoier und

eines von einem nicht zugelossenen sieuerlichen Beroter obge-

sch lossenen Geschöftsbeso rg u n gsvertro g es lö g e sch o n desho I b fern,

weil die Steuerberotung ein Teil der Rechtsberotung ist (BVerfG,

o. o. O., S. 34).

2. Der Beklogie konn sich den Nichtigkeitsfolgen nichi mii der Be-

houptung entziehen, er hobe die steuerlichen Hilfeleistungen fÜr den

Klöger lediglich in obhöngiger Aushilfstötigkeit erbrochi. Zwor betriflt
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dos verbot des $ 5 StBerG nur die geschöftsmößige Hilfeleistung
in Steuersochen, welche u. o. selbstöndiges Hondeln voroussetzt. Do
Angestellie der Weisung ihres Dienstherrn unterliegen und doher nicht
selbstöndig sind, können sie dessen Steuersochen erledigen Völzke, DB
1976,19901 Ein Angestelltenverhöltnis dorf ober nicht zur Umgehung des
Erlo ubniszwo ngs f ü r sel bstö ndige Steuerhilfe mißbro ucht werden. Des-
holb sind von [eher strenge Anforderungen für die Anerkennung von Aus-
h ilfso rbeitsverhö ltn issen g estel lt worden. Sel bst form el I o bg eslh lossen e
Arbeitsvertröge und die Ausstellung von Lohnsteuerkorten reichen nicht
ous, wenn die steuerliche Hilfe dennoch dos Bild einer freiberuflichen
Totigkeit in Steuersochen zeigt [vgl. hierzu BFH BStBl. 1g7o 11642 t+.1644
sp. 1Abs. 3); Lohmeyer, Umfong und Grenzen der nicht genehmigungs-
pflichtigen Hilfeleistung in Steuersochen, DSIZ 1980, 167 t+. nllnTzl.Ein
echtes Arbeitsverhöltnis setzt neben der Erfullung oller lohnsteuer- und
sozio I rechtl ichen Anforderu n gen d ie Verpfl ichtu n g des Dienstleistenden
vorous, den Anweisungen seines Arbeitgebers in röumlicher, zeitlicher
und sochlicher Hinsicht Folge zu leisten (Lohmeyer, o. o. o., s.l72l. Diese
Voroussetzungen fehlen im Streitfoll ebenso wie dieienigen eines orbeit-
nehmeröhnlichen Verhöltnisses. Auch dieses setzt eine wirtschoftliche
Unselbstöndigkeit und persönliche Abhongigkeit vom Dienstgeber der
Art vorous, doß der wirtschoftlich Abhöngige ouch seiner gesomten
soziolen Stellung noch unter Berücksichtigung der Verkehrsouffossung
schutzbedürftig sein muß (BAG NJW 1973,1994 f.). Der Beklogte hot sich
noch Art freier Berufe werbend prösentiert. Dies belegt dos im Briefkopf
u nter sei nem N o m en o ufg ef u h rte Tatig keitsfeld. Auch wen n er dem Klö g er
erklört hot, er könne für diesen nur im Angestelltenverhöltnis tötig werden,
und diesen veronlo0t hot, vergütungen mit der Zweckbestimmung
,,Aushilfe" zu überweisen, öndert dies nichts doron, doD eine ernsthofrä
und konsequente Ausgestoltung seiner Vertrogsbeziehung zum Klöger
cls Arbeitsverhöltnis vom Beklogten nicht vorgenommen worden ist.
Diesem ist es ersichtlich nur dorum gegongen, seine Totigkeit noch oußen
hin dekloroiorisch ols obhöngige Aushilfstötigkeit erscheinen zu lossen.
Den Abschluß eines schriftlichen Arbeitsvertroges mit dem Klöger unter
nöherer Bestimmung seiner Stellung hot der Beklogte ebensowenig
behouptet wie etwo die Festlegung eines bestimmten Stundenlohns. E-r

hot Rechnungen erstellt. Sein Versuch, die eingegongenen Honorore
buchmößig ols Aushilfslohn unterzubringen, wor ein den wirklichen
ChorokterseinerTötig keit ols freier Steuerhilfe nurverdeckendes und letzt-
lich ouch untougliches Vorhoben. Kennzeichnend ist dofür dos Ein-
schieben blonkounterschriebener Lohnobrechnungen für pouscho lbe-
steuerte Aushilfskröffe, wobei die Holfte der Belege nicht vom Beklogten,
sondern offensichtlich von seiner (vom Klöger gor nicht beouftrogteni

die Klöger obr bereits in erster lnsfonz in ihrem Schriftsotz vom lZ g.1gg1
vorgetrogen, doß der Beklogte sie zutreffend beroten hobe. lm Roum steht
doher nur ein möglicher Berotungsfehler wegen der Erholtungsoufwen-
dungen, die dem sofortigen bzw noch s gz b rstoV über einen Zeitroum
von 2 bis 5 Johren verieilboren Werbungskostenobzug unterliegen. Die
o uf Absch n itt l5Z Absotz 5 der Einkom menssteuerrichtlinien in der do mo ls
moDgeblichen Fossung (Bundesonzeiger vom ]5.4.1985) gestützte
Rechtsouffossung der Klöger, bei einer zeitlichen streckung um mehr ols
dreiJohre wören olle ouf dos Hous verouslogten Kosten ähne weiteres
sofortobzugsfohig gewesen, triflt in dieserAllglmeinheit nichtzu. Die ent-
sprechende Verwo ltu n gsvorsch rift bein ho ltet n u r, doß

o) bei Mo{Jnohmen innerholb von 3 Johren mit Kosten über 20 0/o die
Finonzbehörden regelmößig dovon ousgehen, doß hiermit ein bereits
bei Kouf vorhondener Reporoturbedorf, der sich im Koufpreis nieder-
geschlogen hot, nochgeholt worden ist,

b) noch Ablouf von 3 Johren diese vermutung regelmößig nicht ein-
greifen soll.

Auch noch Ablouf von 3 Johren besteht eine sofortige Abzugsfohigkeit
immer nur donn, wenn es sich um Erholtungsoufwendungen, diä im
übrigen in der Neufossung der Einkommeniteuerrichtlinien (Bundes-
onzeigervom l0.ll. 1990) in Abschnitt l5ZAbsotz I beispielhoft oufgeführt
sind, hondelt und nicht Herstellungsoufwond vorliegt, olso,,etwos [{"u"r,
bisher nicht Vorhondenes" geschoffen wird (so diä Abgrenrungsform.i
des Bundesfinonzhofes, z.B. BFH BB 1983,10761

Bereits von doher bedurfte es für den konkret geltend gemochten Scho-
den einer nochvollziehboren Dorlegung derlm einze]nen veronloßten
MoDnohmen und der hierouf entfollenen Kosten. Dies gilt umsomehr, ols
sich bereits ous dem Klögervortrog Anholtspunkte dof,;, ergeben, doß
Moßnohmen durchgefuhrt worden sind, die über eine bloße lnstond-
holtung bzw. Modernisierung hinousgehen. so wor noch dem nicht
besirittenen Vortrog der Beklogten onl-oßlich der Berotung eine Umge-
stoltung des oblekts, dos im zeitpunkt des Koufs uber dreiWohnung"en
verfügte, in ein Zweifomilienhous ols mögliche Alternoiive in ErwögJng
gezogen worden. lhrer schodensberechnung legen di" Klog", Joni
ouch die "Zweifomilienhouslösung" zugrund". Fon"r hoben sie ihrem
nicht nochgelossenen Schriftsotz erster lnstonz vom B. Oktober l99l ous-
geführt, "Neues" seivon ihnen "nur in gonz untergeordnetem Rohmen ein-
gefügt" worden "lz.B. ein neuer Gorogenzugong)'1 Anhond ihres
Sochvortrogs leßt sich ober nicht feststelLn, ob ,nd gegebenenfolls
welche Kosten onloßlich von Moßnohmen, die über Erho-hungsoufwond
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Der Beklogte hot beontrogt, die Kloge obzuweisen'

Er hot behouptet, für ihn sei onlößlich der Berotung vor dem Houskouf

nicht erkennbor gewesen, in welchem Umfong eine Renovierung des

öüi"n. erfolgen Iollte.lhm sei nurbekonntgewesen, doß die Klögerdos

Obiekt selbslhötten nutzen wollen und eveniuell einen Umbou in ein

Zweifo milien ho us plo nten. U ber die Problemoiik o nschoff u ngsno her Auf-

wendungen und die MOglichkeit, dofi ie noch den Umstönden Reporoiur-

kosten o'is HerstellungsJufwond behondelt werden könnien, hobe er

hingewiesen. Ferner hät.t geltend gemocht, dol) in den Kosten teilweise

i"ätullrngsoufwond entholten sei und doD sich ouch bei einerzeitlichen

Streckung"um drei Johre, die wegen des Eigennutzungswunsches der

Klöger ohnehin nicht in Betrochi gekommen wöre, deren steuerliche

Behondlung nichi geöndert hotte.

lm übrigen hot der Beklogte die Einrede der Veriöhrung erhoben, der

wiederJm die Kloger mit dlm Einwond des Rechtsmi$brouchs enigegen

getreien sind.

Dos Londgericht hoi mit einem om 30. Oktober l99l verkÜndeten Urieil,

ouf dos *ägun der Begründung verwiesen wird, die K|oge obgewiesen'

Ehe{rou unierschrieben isi. Aufschlußreich ist ouch der Versuch des

Beklogten, mit der Erklörung, pro Monot sollten 390,- DM gezohlt

w"rden, die erlongten Entgelte den Johren 1983,1984 und l9B5 zuzu-

ordnen, fur die ,,ieweils fÜnf Monote erforderlich" gewesen seien,

obwohl er frühestens im Dezember l9B5 vom Klöger mit steuerlichen

Arbeiten beouftrogt worden ist und die ongegebenen Gesomtkosten

von l.5zo,- DM pro Johr schon rechnerisch mit diesen Angoben nicht

vereinbo r sind. Noch dem Geso mtbild besteht o n einer freiberuflichen

Tötigkeit des Beklogten kein Zweifel. Er wor nicht in den Betrieb des

Klögers eingegliedert. Dieser hot dem Beklogten die erforderlichen

Unt"rlog.n zur Beorbeitung in dessen BÜro Überlossen. Dori hot der

Beklogtä weisungsunobhöngig und in freier Gestoltung die ihm

ü bertro gene Tötig keit o usgeÜbt.

3. DerVergütungsrückforderung des Klögers steht $ BIZ Sotz 2 BGB nicht

entgegän. Dei Senot sieht keinen Anloß, die Ehefrou des Beklogten ols

z"rgin zu dessen Behouptung zu vernehmen, der Klöger hobe

n"*uOt, doß der Beklogte kein Steuerberoterwor und domols noch in

äin"rn Steuerbüro georbeiiet hobe. Selbst wenn dies zutröfe, wÜrde

sich hierous noch nicht der fÜr $ Bl7 Solz2 BGB erforderliche Vorsotz

TBGHZ 50, 90 (9211 des Klögers ergeben, einen Gesetzesverstoß zu
, . r r! L^r^:l:^^^ tr;^^^ l,^^1,,^+^^ LJi^.^,^i.

begenen OZW. SlCn Ofl Ole)sg}lllZU tJvlttlllgsll. Llrlsrr NvrrNrsrsrr I rrrrvvsrJ

dieserArt behouptet der Beklogte selbst nichi' Er isi im Gegenteil durch

seine Dorstellung, die erforderlichen steuerlichen Leistungen ols

Aushilfstötigkeit erbringen zu wollen, beim Klöger mit der Vorstellung

ou{getreten, in der gegebenen Situoiion gleichwohl olles korrekt

obzuwickeln, ohne iedoch die dofur erforderlichen Voroussetzungen

zu hoben und zu schoffen. Die dorous resuliierenden rechtlichen

Konsequenzen konnte der Klöger ols einfocher Gewerbetreibender

ersichtlich nicht erkennen. Der Senot hot keinen Zweifel, doD es ihm,

zumol vor und noch der Tötigkeit des Beklogten steuerberotende

Berufe in Anspruch genommen hot, ousschließlich dorum ging, die

d u rch d ie Arbeitsü berlostu n g sei nes do mo I igen Steuerbevol I mo chtig -

ten gegenüber dem Finonzomi eingeiretene Verzugssituotion und

d"rr"n7*o ngsmoßno h men du rch o nderweitige Beo uftro g u ng eines

Steuerfochmonns zu beenden.

Bei dieser Sochloge besteht ouch kein RÜckforderungsousschluß

gemöß $ 814 BGB. Denn der Klöger hot beiZohlung derVergÜtungen

än den-Beklogten nicht gewußt, do0 keine Rechtspflicht zu diesen

Leistungen bestonden hot'

Aus den Gründen:

Schodensersotzonsprüche wegen posiiiver Forderungsverletzung des

Geschoftsbesorgungsvertroges zwischen den Porteien stehen den

Klögern nicht zu.

Es konn mit dem Londgericht offen bleiben, ob der Beklogte die Klöger

hinreichend über d.1! steuerliche Behondlung onschoffungsnoher

Aufwend u ngen o ufgeklort hot.

Dos Londgericht hot mit Recht und mii zutreffender BegrÜndung, der der

Senot beilrit ($ 543 Abs.I ZPO],die Auffossung vertreten, doß die Kloge

schon desholb keinen Er{olg hoben könne, weil die Klöger nicht sub-

stontiiert dorgeton hötten, welche Renovierungsorbeiten sie on dem

Ho uptg rundstück vorgenom men hötten'

Die Klöger legen weiterhin nicht dor; um welcheAufwendungen es sich im

einzelnän be] d"n Kosien von 450.264 DM hondelt. Zu einer nöheren

Dorlegung wören sie ober geholten gewesen. Bei sog. onschoffungs-

no hen" Auinrend u n gen ist zu I ifferenzieren zwischen H erstel lu n gskosten

unJ frnonrngrorüundungen. Wegen der Herstellungskosten hoben

2BB
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il.

Der Verg ü tu n g srü ckford eru n g d es Klö g ers steht o uch kein Bereicheru n g s-
onspruch des Beklogten ouf Ersotz des Wertes der von ihm erbrochän
steuerlichen Arbeiten entgegen.

l. Dem Grunde noch scheitert ein Bereicherungsonspruch des Beklogten
bereits on $ Blz sotz2 BGB. Denn noch uberzeugung des Seiots
konnte der Beklogte - onders ols der steuerlich unbeholfene und
ouf fochmönnische Hilfe ongewiesene Klöger - die Unzulössigkeit
sei ner b loßen Schein cho ro kter tro g en d en Aush ilfstötig keit o ls,,AÄeit-
nehmer'l

2. lm Ansotzwenn ouch nicht im Endergebnis besonders zu beurteilen ist
die Totigkeit des Beklogten nur insoweit, ols sie teilweise im Bereich der
Buchholtung Totigkeiten umfoßte, die nicht dem gesetzlichen verboi
der unbefugten Hilfeleistung in Sleuersochen unterlogen.

zwor ist im Hinblick ouf $ ]39 BGB ein von einem Unbefugten ge-
schlossener sieuerlicher Geschöftsbesorgungsvertrog or.h dÄn
noch den $$ i34 BGB mit5 stBerG insgesomt nichtig, wenn erteilweise
erloubte fütigkeiten umfoßt (vgl. ouch BGHZ 50, 92; 70,17; OLG
Homm, stB l9BB,95). Dos Rückforderungsverbordes $ 817 sorz2BGB
bezieht sich ober noch seinem sinn und Zweck nur ouf den vom Gesetz
mißbilligten Leistungsteil (BGHZ 50,921. Einer genouen Ausgrenzung
und Beweriung des steuerlich erloubten Tötigkeitsonteils beJorf es iÄ
streitfoll iedoch nicht, do die steuedichen Arbeiten des Beklogten
insgesomtwertlos woren. Die noch den Beonstondungen des Finonz-
o mts vo m Klö g er beo uftro gte steuerberoteri n hot d ie Buchf ü h ru n g u nd
Johresobschlüsse kompletf neu errichtet. . . .

Außerdem hot der Klöger gemöß $ 823 Abs. 2 BGB mir $ 5 stBerG
Anspruch ouf Ersotz des schodens, der ihn durch die Beiriebs- und
Bescheidsprüfung und die Rechtsmittel pp. entstonden ist. Zutreffend
hot dos Londgericht diesen Schoden ouf der Grundloge der Rech-
nung der steuerberoterin vom 30. Jonuor lgBB nrt i.371,20 DM
beziffert. Dieser Betrog umfoßt nichtdie Kosten derWiederholung der
steuerlichen Arbeiten durch die Steuerberoterin, welche der Klöger
sowieso trogen müßte. Eine Doppelbelostung des Klogers konn
insoweit nicht eintreten, do der Beklogte seine Vergütung zurückzo hlen
muD, $ 5 StBerG ist ebenso wie Art. I $ I RBerG (BGHZ 15, 315, 37,2611
schutzgesetz im sinne des $ 823 Abs. 2BGB. Es legr die sreuerbero-
tung ols Teil der Rechtsberotung nur in die Hönde quolifizierter per-

sonen u nd wil I do m it den Sch utz gesetzesu n kundiger Steuerpflichtiger

Mit Anwoltschreiben. vom 19. september 1990 verfolgten die Kloger
sodonn die Ansprüche gegenüber der Hoftpflichv"ri.h"rrng *"it",
und boten um Außerung bis zum lo. oktobe r6go,ob diese dem-Grunde
noch o nerko nnt oder ober zu mindest um eine Erkiörung, wonoch ouf die
Erhebung der Einrede der veriöhrung verzichtet werdJn.

Nochdem die Hoftpflichtversicherung mit Schreiben vom 15. oktober
1990 Außerungen zum Hoftungrgrrnd vnd zur veriöhrung cbgelehnt
hotte und die Bevollmöchtigten der Klöger ihrerseits mit einem weiteren
schreiben vom 23. oktober l99o um Aufllorung wegen des Zusotzes ouf
dem Arbeifspopiervom 23. Augustlg86 gebetJn hoil"n, reichten die Klo-
ger om 7. und i4. Novemberlggo Mohngesuche über Schodensersotz-
forderungen von ]0.000 DM und ro.oob DM ein. Die onirogsgemöß
erlossenen Mohnbescheide wurden dem Beklogten om 28. November
u n d 4. Deze m ber I 990 zu g este I lt. D ie Kl ö g e r h o be'n g e m e i n t, d e r Bekl o gte
hobe sie nicht hinreichend über die sieuerliche,i Konr"qrenzen des
Houskoufs und der onschließenden Boumoßnohmen oufgeklort. Hierzu
hoben sie behouptet, bei ihrer Koufentschließung, füi die mehrere
Möglichkeifen zur wohl gestonden hotfen, sei es ihnen in erster Linie
dorouf ongekommen, steuern zu sporen. Auf Anroten des Beklogten
hötten sie sich für dos obiekt 'A,D: ols dos insoweit günstigste entschie-
den. Hierbei hobe derBeklogte gewußt, doß sie dos öbiektin dem spöter
reolisierten Umfong renovieren woilten, gleichwohl nicht ouf die 2oo/o-
Grenze fü r o nschoffungsno he Aufwend u n gen h ingewiesen. wen n ih nen
diese Grenze bekonnt gewesen wöre, hott"n siJdos oblekt zunöchst
weitervermietet und die Arbeiten für die Douer von drei Johren zurück-
gestellt. Auf einen boldigen Umzug sei es ihnen nicht ongekommen, dc
sie in einer komfortoblen Eigentumswohnung gelebt haträn.

Sie hoben weiter gemeint, doD bei einer spöteren Durchführung der
Arbeiten die 450.246 DM, bei denen es sich - wie sie geltend g"Äocht
ho.ben - um Reporotur- bzw. lnstondhortungskosten gef,ondelt hobe - in
vollem Umfong sofort obsetzbor gewesen wören. Unter weiterer Einbe-
ziehung der noch $ 82 b ESTDV mogrichen verteilung, bei der eine solche
ü ber ei n en Zeitro u m f ü r 2 J ohred ie iu r sie g ü nstigste g ewesen wö re, wö re
donn eine erhebliche steuererspornis eingetreten, dL sie mitl93.600 DM
beziffert hoben, wobei wegen der Einzel-heiten jer Berechnung ouf die
Seiten 5 bis B der Anspruchsbegründung (GA 11 - i4l verwiesen wird.

Die Klöger hoben beontrogt,

den Beklogten zu verurteilen, on sie 193.600 DM nebsi lo o/o Zinsen seit
dem 4. Dezember l99O zv zohlen.

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 10t92

298
287



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 10192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 10192

onschoffungsnohe Herstellungskosten hondele, die nur mt 20/o p.o. fÜr

die Douer der Nutzung des Oblekts ols Zweifomilienhous obsetzbor sind.

Gegen die unterdem 28.Juni und2.Novemberl9BB ergongenen Steuer-

bescheide legte der Steuerberoter deswegen ieweils Einspruch ein. Die

Entscheidung über diese Einsprüche wurde zunöchst einvernehmlich

zurückgestellt, weil Enischeidungen des Bundesfinonzhofes zu einer

g leich g elo g erten Prob lem oti k o bg ewo rtet werden sol lien. Dieser hotte i n

derVergongenheit entschieden, doß entsprechend der Regelung in $ l5Z

Abs. 5 der Einkommenssteuerrichtlinien (ESIR) lnstondsetzungsouf-

wendungen innerholb von dreiJohren noch dem Erwerb eines Houses

insgesomt nicht sofort obzugsföhig seien, wenn diese mehr ols 200/o des

Geböudewertes - der hier 261.398 DM betrögt - übersiiegen. Hiervon

obweichende Auffossungen wurden indes nicht nur in der Literotur,

sondern ouch von verschiedenen Finonzgerichten in ob l9BZ veröffent-

lichten Entscheidungen vertreten. Nochdem der Bundesfinonzhof mit

Urteilen vom ll. August l9B9 bei seiner bisherigen Rechtsouffossung ver-

blieben wor, erging om 
,l3. 

Septemberlgg0, die Einspruchsentscheidung

des Finonzomtes, die om 14. September 1990 zugestellt wurde und mit

der - unter teilweiser Abönderung der onge{ochtenen Bescheide im

übrigen - wegen der 450.246 DM die EinsprÜche zurÜckgewiesen
r , , h! - ^ ^ E-r- -L ^:^1. .- ^ l:^R^^ ):^ Vlx^^- L^^+^^!^l,.xf,rl^ ,^,^'lo^wurogll. L-i lg5g Ll llSLl luluull9 llul.rttl I \ll(' l\l(lvvl lJeJlul lvrNlurrrv vvvrvvr I'

Bereits vorher, nömlich noch Veröffentlichung der Urteile des Bundes-

fino nzhofes vom 11. Aug ust l9B9 im BSIBI .1990 ll. S. 53 im Februo r 1990 hotte

der Steuerberoter dem Beklogten ielefonisch Berotungsfehler vorge-

ho lten, insbesondere geltend gemochi, über steuerliche Konsequenzen

"o nschoffu ngsno herAufwend u ngen" nicht o ufgeklo rt zu ho ben. Dem trot

der Beklogie mit einem Schreiben vom 9. Mörz 1990 enigegen, wobei er

Fotokopien seiner Unterlogen beifügte, und zwor wegen des Arbeits-

popiersvom 23.August l986 miteinem Zvsolzouf Seite 6,der in den om

25. August 1986 übersondten Kopien nicht entholten wor. Dieser Zusolz

(GA 33) loutet:

"Dobei ist dovon ouszugehen, doß nicht olle Kosten ols Erholtung-

soufwond onerkonnt werden. Begriff des "onschoffungsnohen Auf-

wondes" erlöutert, olso mit Sicherheit ein Teil ols AK !l!"

Noch Ankündigung durch den Steuerberoter mii Schreiben vom

12. Juni 1990 mochten die Klöger mit Anwolisschreiben vom lZ. Juni 1990

gegenüber dem Beklogten Schodensersotzonsprüche geltend. Dieser

kom unter dem 20. August'1990 zunöchst einer Bitte um Bekonntgobe seiner

Hoftpflichtversicherung noch und stellte noch Abstimmung mit seiner Ver-

sicherung mit Schreiben vom 11. September 1990 eine Ersotzpflicht in

Abrede.

sicherstellen, die durch Folschberotung unföhiger und ungeeigneter

Beroter schwere Nochteile erleiden können (BVerfG NJW l98l, 33/341.

Diesem Schutzbereich unterföllt dos Fehlverholten des Beklogien unein-

geschrönkt. Hötte sich der Beklogte nicht über die Zulossungsschronke

des $ 5 StBerG und seine domit einhergehende und von ihm ebenso

zu vertretende fochliche Minderquolifikotion hinweggesetzt, wöre es zu

dem Schoden nicht gekommen.

Fehlerprüfung durch
neuen Beroler
- Gebührenonspruch
(OLG Düsseldorf Urt. v.02.04.1992 - l3 U 170/9ll

Lel15qtzc:

l. Der Steuerberoter erhölt die Geschöftsgebühr gemöß gS 40, 4l

StBGebV wenn er prüfen soll, ob einem zuvor beouftrogten Steuer-

beroter bei der Anferiigung der Einkommensteuererklörung ein Fehler

unterloufen ist und ob sich dieser im Rohmen des bereits betriebenen

Einspruchsverfo h rens o usrö u men lößt.

2. Die erneute Ei nsp ruchsein leg u n g no ch feh lerhofter Rechtsbehelfsent-

scheidung der Verwoltungsbehörde stellt keine neue Angelegenheit

dor.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung ist nicht begrÜndei.

Dem Klöger stehen Schodenersotzonsprüche ous obgetretenem Recht

nur in dem vom Londgericht zuerkonnten Umfong zu'

t.

Den Eheleuten hot ein obtretborer Anspruch gegen die Beklogte ouf

Ersotz der vom Klöger fur die Erstottung eines schriftlichen Guiochiens

berechneten Gebühren nicht zugesionden.
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Der Schödiger hot die Kosten eines Sochverstöndigengutochtens nur zu
ersetzen, soweit dieses zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
notwendig wor (Polondt/Heinrichs, BGB, 50. Aufl., S 249 Rdn. 22). Ein
rechtfertigender Anloß, den Klöger mit der Erstottung eines eingehend
begründeten schriftlichen Gutochtens zu beouftrogen, hot es hier ober
nicht gegeben.

Es bestehen ohnehin zwei{el, ob die Zedenten den Klöger überhoupt mii
der Ausorbeitung eines Gutochtens im Sinne des g 22 Steuerberoterge-
bührenverordnung (StBGebV) beouftrogt hoben. Als von der Beklogten
im erstinstonzlichen Verfohren der Vorwurf erhoben wurdg der Klöger
hobe mii seiner Tötigkeit gegen dos Rechisberotungsgesetz verstoßLn,
behouptete er, die Eheleuie hötten ihn im Johre l9B5 ousschließlich mitder
Uberprüfung des Bescheids für1979 über Einkommen- und Kirchensteuer
beouftrogt. Es sei nur um die Froge gegongen, ob innerholb der Rechts-
mittelfrist mit Aussicht ouf Erfolg gegen den Bescheid hobe Widerspruch
eingelegt werden können. Dementsprechend heiflt es ouch zu Beginn
des Gutochtens des Klögers, er sei beouftrogt worden, ,,die steuerliche
veronlogung zu überprüfen'iUm einen weitergehenden Auftrog, etwo die
Prüfung der Froge, welcher Schoden ous einer fehlerhoften sieuerlichen-
Berotung entstonden ist, konnte es seinerzeit ouch noch gor nichi gehen.
Zunöchstwornurvon Interesse, ob der Beklogten beider Beorbeitung der
Einkommensteuererklörung der Eheleute ein Fehler unterloufen wor und
ob sich dieser im Rohmen des von der Beklogten betriebenen Einspruchs-
verfohrens ousröumen ließ. Zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung
hötte es doher genügt; den Klöger mit der Erforschung des sochveÄohi
und einer onschließenden Berqtung zu beouftrogen. Dos ober ist der
Abgeltungsbereich der Geschöftsgebühr noch $s 40, 4l stBGebv für
die vertretung im Rechtsbehelfsverfohren vor Verwoltungsbehörden.
Wenn der Klöger meint, die Erstottung eines Gutochtens sei erforderlich
gewesen, weil die Behondlung des sog. gewillkürten Betriebsvermögens
ein grovierendes steuerliches Problem dorstelle - der Gerichtssochver-
stöndige hot dos gonz onders gesehen -, so muß er sich entgegenholten
lossen, doß in $ 4lAbs.l StBGebV ein Gebührenrohmen vorgesehen ist,
der u. o. ouch der größeren Schwierigkeit einer erledigten Aufgobe
Rechnung trogen soll (vgl. $ ll StBGebVl.

Selbst wenn die Eheleute den Klöger totsöchlich mit der Ersiottung eines
schriftlichen Gutochtens beouftrogt hoben sollten, könnten sie die noch
$ 22 stBGebV berechneten Gebühren nicht ersetztverlongen. Sie hötten
donn gegen ihre Verpflichtung, den schoden möglichst gering zu holien
ß 254 BGB) verstoßen.

der Mondont dorlegen in welchem Zustond sich dos Hous ursprüng-
lich befond und welche Moßnohmen den Renovierungsoufwendun-
gen zugrunde logen. Der Sochvorirog, es seien keine Moßnohmen
durchgeführt worden, die ols Herstellungsoufwendungen im steuer-
rechtlichen sinne oufgefoflt werden können, enthölt keine noch-
vollziehbore Dorlegung von Totsochen und gibt keinen Anloß, dem
Beweiso ntritt o uf Ein hol u n g ei n es So chverstö nd igen g uto chiens no ch-
zugehen.

2. Die Belehrungspflicht eines Steuerberoters oder Anwoltes über noch
nicht veriöhrte Regreßmoglichkeiten besteht grundsötzlich nur bis
zur Beendigung des Mondots und entfollt zudem donn, wenn der
Anspruchstel ler o nderweitig beroten wird.

Zum Sochverholt

lm Zusommenhong mit einem von den Klögern in Erwögung gezogenen
Ewerb des Mehrfomilienhouses erfolgten om ll.,2l. und 22. November
l9B5 Berotungsgespröche, in deren Verlouf der Beklogie hondschrift-
liche Arbeitspcpiere fertigte, ouf deren lnholt verwiesen wird (GA 29,30,
B4-87t.

M it noto riel lem Vertro g v om 27. N ovem ber l9B5 erwo rben d ie Klö ger d os
Grundstück zu einem Koufpreis von 3BO.OO0 DM. ln der Folgezeit, und
zwor in den Johren 1986 und igBZ ließen sie sodonn Arbeiten on dem
obiekt mit einem Gesomtoufwond von 493.364 DM durchführen. lm

Zusommenhong mit diesen Moßnohmen wurden om 23. Augustlg86 und
ll. Mörz l9BZ weitere Arbeitspopiere sowie eine Aktennotiz ohne Dotum
erstellt, ouf die ebenfolls verwiesen wird (GA 34,35,45-50). Fotokopien
der bis dohin ge{ertigten Popiere leitete der Beklogte den Klögern unter
dem 25. August 1986 zu.

Am 22. september l9B7 wurde dos Mondotsverhöltnis beendet. Unter
dem gleichen Dotum übergob der Beklogte dem neuen Steuerberoter
seine Unlerlogen und Ausorbeitungen, u.o. eine vorbereitete Einkommen-
steuererklörung für 1986 nebst einer Aufstellung der AK bzw HK und
Werbungskosten fur Oblekt A. Di 1

Die entstondenen Aufwendungen mochten die Klöger in der Folgezeit
über den Steuerberoter in ihren Einkommensteuererklörungen für 1986
u n d l9BZ g elten d. Weg en ei n es Betro g es vo n insg eso mt 4 sO.246DM wo r
dos Finonzomt indes der Meinung, doß es sich nicht um sofort obzugs-
fö h ige Erho liu n gso ufwend u n gen, sondern n u r u m o ktivieru ngspflichtige
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mit Ablouf des Johres 1990 eingeireien. Eine enisprechende Dorlegung,

*onn der Klöger die Steuersochen lgBZ obschlleßend beorbeitet und

ihm zur Unterschrift vorgelegt hot, enthöli dos Vorbringen des Beklogten

nicht. Demnoch konn ni-chtflstgestelltwerden, doß der Klöger die in der

Rechnung vom 28. Dezember tggg i. einzelnen Bezeichneten Arbeiten

bereiis im Johre 19BB ousgefuhrt hot.

ll.

Die Anschlu0berufung des Beklogten ist durch die Erklörung seines

Proze0bevollmochtigtän in der mÜndlichen Verhondlung vor dem Senot,

den entsprechendei'Antrog ous dem Schriftsotz vom22.Moi1992 nicht

zu stellen, gegenstondslos glworden. Diese Erklörung ist mit RÜcksicht ouf

den tuuor erieilten Hinweis ouf die sich ous $$ 338,5]3 Abs.l, 521 Abs2

ZPO ergebenden Bedenken gegen die Stotthoftigkeit derAnschluDberu-

trng oti Rücknohme des Rechts*itt"lt zu werten, zumol die Wirksomkeit

J"r-frklorrng nicht vor der Beochtung der Formvorschriften obhöngt

lThomos/Putzo, 5 515 ZPO Anm.3)'

il1.

Die Nebenentscheidungen beruhen ouf $$ 515 Abs.3,92 Abs.l, Z0B Nr' 
'l0,

713 ZPO.

Die Voro ussetzu ngen f ur die Zu lossu ng der Revision noch $ 546 Abs. I ZPO

sind nicht erfullt.

DerWert der Beschwerde ÜbersteigtfÜr keine Portei die durch S 546 Abs' l

gezogene Grenze.

Der Streitwertfür die Berufungsinstonz betrogtfÜr die Zeit bis zum ]0. Juni

199214.931,81 DM und seit dem ll. Juni1992 2'850 DM'

ll.

Die Beklogte ist ouch nicht verpflichtet, die Gebuhren des Klögers fur die

Einspruchiverfohren gegen die steuerbescheide der Johre l98l bis 1986

zu erstotfen.

Noch dem Ergönzungsgutochten des Sochverstöndigen vom 3. Dezember

1990 hötte ui d.r Einlegung von EinsprÜchen fÜr die Folgeichre nicht

bedurft, weil die Finonzverwoliung gemö0 $ lZ5 AO verpflichteiwor, die

Steuerfestseizung von Amts wegen onzupossen. Der Klöger vertritt im

Beruf u n g srechtszu g d ie Auffossu n g, o us G rÜ nd en ö ußerster Vorsorge sei

es rotsom gewesen, zur Klorstellung EinsprÜche einzulegen. Zu Recht

weist di" ALklogte dorouf hin, doß dos gewÜnschie Ergebnis mit Hilfe

eines ein'fochen Schreibens hötte erreicht werden können. Die Einleitung

förm I icher Verwo ltu n g sverfo h ren wo r o lso n icht erfo rderl ich.

il1.

Dos Londgericht hoi den Klöger ouch zu Recht die Besprechungsgebühr

noch $ 42 StBGebV nicht zuerkonnt.

Gemöß $ 42 Abs. 2 StBGebV entsteht die Gebuhr nur donn, wenn der

Steuerberoter on einer Besprechung Über totsöchliche oder rechtliche

Frogen mitwirkt, die von der Behörde ongeordnet oder im Einverstöndnis

mitlem Auftroggeber mit der Behörde oder einem Dritten gefuhrt wird.

Der Klöger legtäor, er hobe Zweifel gehobt, ob derihm von den Eheleuien

geschilJerte Sochverholt zutreffend gewesen sei. Diese Zweifel habe er

leöußert, worouf die Eheleute erklört hötten, er, der Klöger, solle sich

äirekt mit der Beklogien in Verbindung setzen. Dos ist zunöchst schrift-

lich oder fernmündlich geschehen. Die Beklogte hot mit Schreiben vom

lO. J u ni l9B5 o usfü hrlich Stellu n g genom men. Welcher Aufklö ru n gsbedo rf

donoch noch bestonden hot,wird nichtdorgelegt. Noch demVorbringen

der Beklogten hot der Klöger bei seinem Besuch om 28. Juni l9B5 dos

noch bestähende Mondot nomens der Eheleute gekÜndigl die Geltend-

mochung von SchodensersotzonsprÜchen ongekÜndigt und die Herous-

gobe uon Akt"n verlongt. Eine BesprechungsgebÜhr noch $ 4l StBGebV

fallt dofur nicht on.

Es soll nicht unerwöhnt bleiben, doß der Klöger in seinem Gutochten vom

5. Juli 1985, dos noch dem Besuch bei der Beklogten erstelltworden ist, in

eine vorlöufige Schodensberechnung ouch eine Position ,,Eventuell

Besprechnungsgebuhr" oufgenommen hot. Es erschien mithin ouch ihm

zweifelhoft, ob eine solche Gebuhr bereits ongefollen wor oder ober

noch entstehen konnte.

Dorlegungslost und
Veriöhrung
- Anschoffungsnoher Erholtungsoufwo nd

- Veriöhrungsbeginn
{OLG Köln, Urt. v. 25. 5.1992 -l2U 230/911

Leitsötze (d.Verf.l,

L Soll der Steuerberoter nicht hinreichend Über die steuerliche Behond-

lung onschoffungsnoher Aufwendungen oufgeklart hoben, so muß
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IV

Ve rs ich eru n gsbero tu n g
- unerloubte Rechtsberotung

- Versicherungsmokler
{LG Nürnberg-Fürth, Urt.v.12.7.1991- 4 HK 02898/91- rkr. RPKU j.163/921

schließlich konn der Klöger die mit der Rechnung vom 27. Aprillg88 ge-
forderte Geschöftsgebühr für die Einlegung eines weiteren Einsprulhs
nicht verlongen.

Noch $ 12 Abs. I stBcebv entgelten die Gebuhren die gesomte Tötigkeit
des Steuerberoters vom Auftrog bis zur Erledigung der Angelegen-heit.
Dos Verwoltungsverfohren ist erledigt, wenn sich der MonJont mit der
letzten Entscheidung der Behörde zufriedengeben oder ober Kloge
erheben will. Wor beim Finonzomt bei der Neuveronlogung, die ,nier.
moflgeblicher Miturirkung des Klögers erfolgte, ein Fehleruntädo ufen, so
stellte die erneute Einspruchseinlegung keine neue Angelegenheit dor.
Die Gebühren im ,lerfohren vor verwoltungsbehörden" (ss 40 ff
StBGebV) sind den entsprechenden Anwoltsgebühren (s$ llB, llg
BRAGOI nochgebildet (Loppe, NJW 1982, 1436, 1439r. Dos Noch-
prüfungsverfohren vor einer Verwoltungsbehörde stellt ober ouch für
einen Rechtsonwolt selbst don n nur eine Angelegenheit do r, wenn er sich
gegen eine Einspruchsentscheid u ng wendet (Gerold/Sch midt/Modert,
BRAGq ll. Aufl., $ ll9 Rdn.2l).

Beklogten quittieren wollte. Die Richtigkeit dieser uberlegung wird
dodurch bestötigt, doß der Beklogte orih ni.ht behouptet, d1n i,it de,
Rechnung vom 2. september l9B9 ongeforderten vorschuD gezahlr zv
hoben.

Dogegen hot der Klöger keinen Anspruch ouf Zohlung weiterer z0o DM
netfo. lnsoweit muß sich der Klöger on seinem Vorbringen ouf Seite 3 der
Klogeschrift fesiholten lossen, wo er ousdrücklich die"zohlung der z0o
DM bestötigf hot. Hiervon entfollt ein Teilbetrog von 4oo DM ouf den
gemöß Rechnung Nr.4lzvom l. Moilggo ongefärderten ,,Gebührenvor-

sch u0 im Prozeß vor dem Fin o nzg ericht - Art, Gewurbesteu er 1983,1 Ein e i n
gleicherWeise beschriebene Tötigkeit hot der Klöger iedoch in der Rech-
nung Nr. i3zvom l. Februorlgg] unter position 4lol;ii316 DM netio obge_
rechnet. Dos Londgericht hot diese Rechnung in voller Höhe onerkorint.
Demnoch ist der Teilbetrog von 400 DM noch nicht verbroucht. Dies gilt
gleichermoßen fürdie restlichen 3oo DM, Siewurden in der Rechnung ilr.
205 vom l. November l9B9 unter der position 4lo0 mit der Bezeichn-rng
"Vorsch uß f ü r Ei nspru chsverfo h ren, vol lstrecku n gsverfo h ren oder Aussei-
zung der Vollziehung - Art, Einkommensteuerblscheide/Umsotzsteuer-
bescheide 83-85" ongefordert. Die nochfolgende Rechnung Nr.l3zvom
l. Februor ]991, die dos Londgericht ebenfolls ols berechtigi ongesehen
hot, enthölt mehrere Positionen, ouf die die Beschreibung in der Vorschu0-
onforderun g zutriffi, so die Positionen unter der Nr. 4lOJ über l9l,5O DM,
285 DM, 347 DM,35 DM, 27,50 DM und 5Z5O DM.

Der Anspruch des Klögers ouf Zohlung von l.BO0 DM zuzüglich
Mehrwertsteuer ist nicht veriöhrt. Die RLchnung des Klagers 

"vom

28. Dezember l9B9 bezieht sich ou{ Totigkeiten für-dos steuerlohr igBZ
Dorousfolgt noch nichtohneweiteres, dofl die Forderung bei Einreichung
der Kloge im Moi l99l berers veriöhrr wor. Noch $ 196 Aur. t Nr. 15 BGB
veriöhren Ansprüche des steuerberoters wegen seiner Gebühren und
Auslogen inzweiJohren. Dieveriöhrung beginntnoch $$ lgB,2olBGB mit
dem Ende des Johres, in dem der Anspru.[ follig geworden ist. Ahnlich
wie ein Rechtsonwolt konn der Steuerberoter die üeriohrung seiner An-
sprüche nicht willkudich hinousschieben, indem 

"r. 
ji" Aufltellung der

Rechnung verzögert (Eckert/Böttcher, Steuerberotergebührenverord-
nung/ 2. Auf .1,s. i32). McDgeblich ist dorouf obzustellen, *onn der Klöger
die steuerlichen Angelegenheiten ous dem Johre lgBZ obschließend
beorbeitet hot. Nur beieiner Erledigung derAngelegenheit noch im Johre
l9BB wöre dieveriöhrung miiAblouf desJohrur lggo 

"ingetreten. 
Eine ent-

sprechende Dorlegung, wonn der Klöger die steuerliJhen Angelegen-
heiten ous dem Johre lgBZ obschließe;d beorbeitei hot. Nur b"i eine,
Erledigung der Angelegenheit noch im Johre lgBB wöre die veriöhrung

)
Leitsotz:

Wer onbietei, gegen Honoror ,,bestehende versicherungsvertröge ouf
U nstim m ig keiten zu prüfen u nd Prö m ienforderu n gen der Versicheiu n gs-
gesellschollen zu überprüfen'j um ein ,,Konzept über prömieneinsporung

bei gleicher Abdeckung oller Risiken" zu erstellen, bietet eine Versiche-
rungsberotung on, die gem. $ I Abs. I Nr. 2 RBerG erloubnispflichtig ist.

Zum Sochverholt:

Klöger ist ein vom Prösidenten des Londgerichts zugelossener Rechtsbei-
stond für Versicherungsberotung. Der Beklogte hot keine entsprechende
Zulossung. Er bietet seine Tötigkeit einem ols ,lereinborung,, überschrie-
benen Formulor wie folgt on,
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Honororonspruch
- Veriöhrung
(OLG Düsseldorf Urt. v. 9.7.1992 - 13 U 255/911

Leitsolz

Der Steuerberoter konn den Beginn der Veriöhrung seines Honoror-

onspruchs nicht durch die Verzögerung der Rechnungserteilung will-

kü rlich hino usschieben; moßgeblich istviel meh r do ro u{ o bzustel len, wo n n

der Steuerberoter den Vorgong obgeschlossen und dos Arbeitsergebnis

dem Mondonten zurVerfügung gestellt hot.

Aus den Gründen:

t.

Die Berufung des Klögers hot nur zum Teil Erfolg. Der Beklogte schuldet
t t/t.. r. l- -.- ^l ^- ..^* l^^l^^-:^L+ -,,^.|'^nnlo Ra{rnn rr^^ l? ORI Rl

oem Nloger UUgI Ugl lVL,lIl LUI|\l9('l lLl llZUglNuIllllvll Uvllv:/ lvll lL.vvl,v'

DM hinous dieZohlung weitererl.B00 DM zuzÜglich Mehrwertsteuer, ins-

gesomt olso l4.l33,Bl DM.

l. Der Klöger wor ols Steuerberoter fÜr den Beklogten tötig. Ersiinstonz-

lich hot er den cnwoltlich nicht vertretenen Beklogien ouf Zohlung

rückstöndigen Honorors in Höhe von insgesomt l5.5lB,B5 DM in

Anspruch g"norr"n. Dos Londgericht hot den Beklogten oufgrund

seiner Söumnis zurZahlung von l2.08l,Bl DM verurteilt und die weiter-

gehende Kloge durch streitiges Urteil obgewiesen. Mit der dogegen

lerichteten Bärufung verlongt der Klöger lediglich noch die Zohlung

weiterer2.B5O DM. Noch seiner Dorstellung hondeltes sich hierbei um

die in der Rechnung Nr. Bl5 vom 28.Dezember l9B9 berÜcksichtigten

Vorschußleistungen in Höhe von 2.850 DM, die totsöchlich iedoch

nicht gezohlt worden seien.

2. ln Höhe eines Betroges von I.BOO DM zuzÜglich Mehrweristeuer ist die

Forderung des Klogers berechtigt. Aus dem Zusommenhong der

Rechnung Nr. Bl5 vom 28. Dezember l9B? der Rechnung Nr. 568

vom 2.september l9B9 und der Aufstellung in der KlogebegrÜndung

ergibt sich, doß der Klöger im Rohmen der endgÜltigen Abrechnung

vom 28. Dezember l9B9 lediglich die Vorschußonforderung Über

2.850 DM berücksichtigen, keineswegs oberderen Zohlung durch den

". . . der/die Klient/in erteilt der Beroterin den Auftrog, bestehende Versi-

cheru n gsvertrö ge o uf U nstim mig keiien zu Ü berprÜfen u nd Prö m ienforde-

rungen der Versicherungsgesellschoften zu beurteilen . '.

Für diese Tötigkeit erhölt die Uniernehmens-Berotung von dem/der

Klient/in ei n H onoro r von iö hrl. 45 % der totsöch lichen Prö mieneinspo ru n-

gen zuzügl. Mehrweristeuer. Diese Honororvereinborung gilt fÜr einen

Zeiiroum von 5 Johren, beginnend mit der ieweiligen Prömienfölligkeiti'

Aus den Gründen:

Der Klöger ist noch $ 13 Abs.2 Nr.l UWG klogebefugt. Der Beklogte ver'

stößt mitseinem Angeboigegen g I UWG i.Vbdg. mitArt.I $ I RBerG. Erist

do herzu r U nterlossu n g in dem o us dem U rteilstenor ersichtlichen U mfo ng

verpflichtet.

Der Erloubniszwong, den Art.l $ I RBerG fur die rechtsbesorgende Tötig-

keit vorsiehi, dient nicht nur berufsstöndischen lnteressen, sondern ouch

dem ollgemeinen lnteresse on einer zuverlössigen Rechtspflege. Wer

doher ohne Erloubnis eine solche Tötigkeit ousÜbt, hondelt weftbewerbs-

wid rig, oh n e d oß weitere U n lo uterkeitsm o mente h i nzuzutreten bro u chen

(BGH 48,l7l. Ein solcher Verstoß liegi hier vor.

Versicherungsberoter bedürfen einer Erloubnis noch Art.l $ I Nr.2 RBerG.

Es hondelt sich dobei um Personen oder Unternehmen, deren Efloubnis

sich u. o. dorouf bezieht, Versicherungssuchende und Versicherte bei dem

Abschluß, der Anderung und der UberprÜfung von Versicherungsvertrö-

gen zu beroten und zu vertreten. Rechtsberotung ist ouch Versicherungs-

berotung (Boumboch/He{ermehl, UWG,16. Aufl. Rdnr.684 zu $ I UWG).

Eine Erloubnis noch Art. I $ I Nr. 2 RBerG hot der Beklogte, wie zwischen

den Porieien unstreitig, nicht.

Dos Angebotdes Beklogten ist oberouch nicht durch Art. l$5 RBerG

gedeckt. Art.l 05 RBerG bezwecki, Berufe, die sich sochgemöß nicht

immer ohne gleichzeitige Rechtsberoiung oder sonstige Rechtsbesor-

gung ousüben lossen, von dem Erloubniszwong des Art.l $ I RBerG frei-

zustellen.

Sie sollen nicht desholb unmöglich gemocht oder doch unongemessen

erschwert werden, weil mit ihnen noch ih rer Eigeno rt eine rechtliche Tötig-

keit verbunden ist (BGH 70,15; BGH in BB BB, lZBl.

Art.l 55 RBerG siellt domit eine Ausnohmeregelung vom geseizlichen

Erloubniszwong des Art.l $ I RBerG dor. Es dorf sich ober bei der erloub-

ten Berufstötigkeit nicht um einen Teil der eigentlichen Berufsoufgobe

selbst, sondern nur um eine Hilfs- oder Nebentötigkeit im Rohmen der
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eigentlichen Berufsoufgobe hondeln (BGH 70,15 und BGH in GRUR Bl,
429l.Die Bestimmung des Art. i $ 5 RBerG ist eng ouszulegen (Altenhoff/

Busch/Kompmonn/Chemnitz, RBerG, 9. Aufl., Rdnr. 383).

Demnoch ist ein unmittelborer Zusommenhong im Sinne dieser Bestim-
mung nur gegeben, wenn ohne die Einbeziehung einer Rechtsberotung
eine ordnungsgemöße Erledigung der eigenilichen Aufgobe des Unter-
nehmens nicht möglich ist, d. h., die eigentliche unterneh merische Tötigkeit
nicht ord n u ngsgemö0 erled igt werden ko n n ( Boyr. Oberstes Lo ndgericht
in BB 91, 647; OIG Köln in GRUR 86,625; Altenhoff/Busch/Kompmonn/
Chemnitz, Rdnr.692).

Diese Voroussetzungen sind hier ober nicht gegeben. Zwor ist der Ver-
sicherun gsmokler dozu verpflichtet, seinen Auft roggeber sochgemöß und
umfossend im Rohmen des Moklervertrogsverhöltnisses zu beroten (BGH
94,359; OLG Bremen in VersR 70,8531. Er dorf in unmittelborem Zusom-
menhong mit dem Abschluß eines Versicherungsvertroges seine Kunden
rechtlich beroten und gegenüber dem Versicherer vertreten, soweit dies
für den VersicherungsobschluD erforderlich ist. Unzulössig ist ober eine
Rechtsberotungstötigkeit eines Versicherungsmoklers in der Hoffnung
dorouf, ouf diese Weise ldinftige Kunden für einen spöter einmol mög-
lichen Versicheru ngsvertrog zu gewinnen Alten hoff/ Busch / Ko m p m o n n /
Chemnitz, Rdnr.4i4l.

Geno u d ies will o ber der Beklo gte mit seiner,lerein bo ru ng'1 Er will, wie er
in diesem Schreiben ousdrücklich dorlegt, bestehende Versicherungs-
vertröge überprüfen, ein Konzept entwickeln und den Kunden beroten.
Die von ihm ongebotene Tötigkeit entspricht ober gerode der edoubnis-
pflichtigen Versicheru ngsberotu ng.

Do es sich somit nicht um eine Hilfs- oder Nebentötigkeit eines Unter-
nehmensberoters bzw. Versicherungsmoklers hondelt, die mit einem
Geschöft seines Gewerbebetriebs in unmittelborem Zusommenhong
steht, mußte der Beklogte eine Edoubnis noch Art. I $ I Nr.2 RBerG hoben,
die ledoch nicht vorliegt. Er verstößt doher gegen g I UWG.
Dem Klöger steht doher ein Unterlossungsonsp ruch zu.

Es feh lt o uch n icht o n der Wiederholu n gsgefo h r. Bei einem bereits bego n-
genen Wettbewerbsverstoß besteht eine totsöchliche Vermutung für dos
Vorliegen der Wiederholungsgefohr. lhre Widerlegung obliegt dem ver-
lelzer (Boumboch/Hefermehl, Einl. UWG Rdnr. 2631.

Doß der Beklogte die vom Klöger beonstondete,lereinborung" on die
Firmo K. K. in E versondt hot, wird vom Beklogten nicht bestritten.
Zu r Widerleg u ng der verm uteten Wiederholu ngsgefo h r hct er nichts vor-
getrogen.

Donoch hotte die Klögerin den entstondenen schoden erkonnl und
zumindest die Möglichkeit der Erhebung einer Feststellungkloge gehobt.
Die Einleitung einer solchen Kloge wor der Klögerin ouch zumutbor.
Aufgrund dieser Art der Finonzierung mußte sie mit der Entstehung von
Belostu ngen u nd etwo igen Ersotzo nsprüchen ih rerseits gegen ü beid",
Beklogten rechnen.

Spötestens mußte sie iedenfolls mit solchen Belostungen rechnen, noch-
dem ihr die ursprünglichen Bescheide des FinonzorLr Siegen über die
Festsetzung der Sieuermeßbetröge fur die Gewerbesteuer zugegongen
woren, in welchem diese Douerschulden ols solche berücksichtigtworden
sind und onschließend ihr die Gewerbesteuerbescheide Jurch die
Gemeinden zugegongen woren.

Mit der Einleitung des Mohnverfohrens im Dezemb er l9B4 hot die
Klögerin zwor zunöchst eine veriöhrungsunterbrechende Hondlung
vorgenommen ($ 209 Abs. 2 BGB).

Die veriöhrungsunterbrechende Wirkung endete iedoch om 
,l3. 

l. 19g5, do
die Klögerin noch der unter diesem Dotum erfolgten Widerspruchsnqch-
richt des Amtsgerichts dos Verfohren zunöchst nicht weiter betrieben hot
und dqs Verfqhren infolge dessen zum Stillstond gekommen ist ($ 213 S. I in
Verbindung mir s$ 212 a. s.2,2l1Abs. I BGB)

Die dreiiöhrige Ver[öhrungsfrist lief sodonn om 24.1.lgBB ob. Die
Aufnohme des Verfohrens durch die Klogerin durch Einreichen des Kloge-
begründungsschriftsotzes vom i.l.l9BB und Einzohlung der zweiien
Gerichtskostenhölfte erfolgte bereits in veriöhrte r Zeit.

Dieses Ergebnis ist ouch nicht unbillig.

Einerseits wußte die Klogerin von einem möglichen Schoden- und Ersotz-
onspruch gegen die Beklogten zu 1., ondererseits wußte sie ouch um die
Problemotik der möglichen Veriöhrung von Ersotzonsprüchen. Durch den
Bericht der Firmo L. & Portner vom17.B)gB4 hotte die Klögerin ousdrück-
lich von der Problemotik der gewöhlten Wechselfinonzierungsort
erfohren und diese hotsie durch ihrSchreiben on den Beklogten zu l. vom
10.9.1984 zum Anloß genommen, ihm gegenüber schodensersotz-
onsprüche wegen erheblicher zweifel on der Ordnungsgemößheit der
von ihm erbrochten Abschluß- und Berotungsleistungen äntukrndigen;
dorüber hinous hot sie durch schreiben vom17.12.lg}4 dem BeHolten
die Ein leitu n g gerichtlicher sch ritte zu r Veriö h ru n gsu nterbrech u n g o ig"-
kundigt - die sie mit der Einleitung des Mohnv"rfohr"n, eingeleitet h-ot.
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Hier liegtkein Follvol in dem die Veriöhrungsfristfürdurch PflichMidrigkeit

des Ste"uerberoters bei der Steuererklörung verursochte Schöden im Folle

einer Außenprüfung mit deren Abschlußbesprechung beginnt.

Dos wöre noch der geönderten Rechtsprechung des Bundesgerichts-

ho{es (vgl. BGH, Urteilvom 4.4.1991, obgedruckt in WM ]99], S.l0BB ff.;

BGH, Uiteilvor 7.5.1991, obgedrucki in WM 1991, S. 1303 ff.} donn der

Foll, wenn oufgrund dieser Moßnohme höhere Steuern erhoben werden

und die Mehrbetröge ohne den Fehler des Steuerberoiers ouch noch

dem Ergebnis der Außenprüfung nichi festgesetzt worden wören -
o nsonsien beginni die Veriöhrungsfrist mit der Bestondskroft des Beschei-

des, der ouf die fehlerhofte Steuererklörung hin ergongen ist.

Voroussetzung für diese Fölle ist einheitlich, doß die Steuererklörung selbsf

fehlerhoft ist. Dos ist hier nicht der Foll. Der Beklogte hotte die Steuererklö-

rungen oufgrund der iotsöchlichen Gegebenheiien der Finonzierungs-

weise der Klögerin erstellt.

Die Wechselschulden stellten hier - sowohl noch der Auffossung des

Finonzomtes Siegen in deren ursprÜnglichen Bescheiden Über die Fest

setzung der Gewerbesteuermeßbetröge entsprechend den Angoben

-,1o" RoLl^^ran zrr I in den .Sierrererklörrlnoen ols ouch noch Feststellunq
vvJ uvr\rvtJ

des Finonzomtes im Bericht über die BetriebsprÜfung vom 16.2.1987 -
wegen der gewöhlten Wechselfinonzierungsort und der mehr ols

12-Äonotigen Loufzeii Douerschulden dor und woren dem Einheitswert

des gewerblichen Betriebes hinzuzurech nen'

Domit hot der Beklogte nichi etwo Fehler beiAbfossung der Steuererklö-

ru ngen bego ngen. Viel meh rwirft ih m die Klagerin hier vor; sie nicht o u{ die

Nolnteiligleit ihrer longfristigen Wechselfinonzierung in Bezug ouf die

onfollende GewerbestÄuer hingewiesen zu hoben. Dieser Schoden ist

dem Grunde noch bereiis mit Ablouf der ieweiligen Johre entstonden, in

denen die entsprechende onderweitige Berotung unterblieben wor.

Der Entstehung des Schodens bereits zu diesem Zeitpunkt steht nicht enF

gegen, doß die Klögerin bis zur endgültigen Festsetzung der Meßbetröge

ärflrund der BetriebsprÜfung ouf eine "Einigung über die steuerliche

Beh-ondlung dieses Komplexes" mit den zustöndigen Finonzbeomten

gehofft hotL, n d n o chtro g I ich versucht h ot, d ie Wechsel kred ite ei nzel n en

iryo ru n I i"f"ru n g en - wen i g sten s tei lweise - zvzu ordne n. Totsö c h I i c h h otte

sie ihre Finonzierungsweise durch diese Wechselkrediie so eingerichtet,

doß sie Douerschulden dorsiellten und hot diese Finonzierungsweise erst

noch Erkennen des Problems oufgrund des Berichtes der Wirtschofts-

prüfungsgesellschoft L.& Portner GmbH vom lZ. 8.1984 umgestelli.

Gl Hinweis

Von einer AOK erholten wir zu dem Urteil des LG Honnover Gl ]99], 2Zl, welches wir nur

im Leitsotz obgedruckt hoben, nochfolgenden Hinweis'

Es wor in dem Urteil unstreitig, do0 die Lohnunterlogen on die Kronkenkosse herous-

gegeben werden durften. Dorum hqtie der Ä,'londont gebeten. Die Verletzung der Pflicht

zurVerschwiegenheit und zur gewissenhoften Berufsousübung wor nur dodurch verletzt

worden, doß der Steuerberoter ouch Betriebsunterlogen des Mondonten der Kronken-

kosse ousgehöndigt hotte'

Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -10,19921

Abtretung
- Abtretungsverbot, Zweckbindung,

S 399 BGB

- d. SteuererstottungsonsPruchs
: Belehrungspflicht d. Stb

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Hl-oftungsbegrenzung, grobe Fohrlössigkeit

- Rechtswohlklousel

Amtspflichwerletzung d. FA

- Abweichen v. Steuenichtlinien

- Prü{ung d. eingereichten Belege

Anerkenntnis

- Veriöhrungsunterbrechung, S 208 BGB
: Veriö h ru n gsei n gesiö nd nis

Anwoltsnolor
- Sozietöt
: Unporteilichkeit

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede

Auskunftsvertrog
- stillschweigender Abschlu0
: Bilonz, Stoius

Bonkhoftung

- Prüf un gspf licht, WP-Tesiot

Belehrungspflicht d' RA

- fehlendL Belehrungsbedürftigkeit
: Kenninis der Berufsordnung
: oesetzliches Verbot

- beichrönkte Erbenhoftung

Belehrungspflicht d. StblWP

- Abtretung Steuererstoffungsonspruch
Be{reiungstotbesio nd
: vor 15 lohren

- onschoff ungsnoher Erholiungsoufwond

- Stiftungsgründung. Durchloufspende

- rechtswidrig, begünstigender
Verwoltungsoki

Berufsverbot

- Berufshoftpf lichiversicheru n g

- Schuldnerverzeichnis

-dSrB

Berufungsschrift

- {ür wen und gegen wen

Betrug

- Gebührenüberhebung, S 352 SiGB

Beweislost

- unterlossene Aufklörung/Belehrung

- Beweisvermutung

- f. Mondoisumfong

Bilonzerstellung

- Aussogekroft d. Bilonz

- Driithoftung
- Testot

Buchführungsouftrog

- verspötete Erstellung

Bundesverf ossun gsgericht

- Anwoltspflichten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch

s. ouch Beweislost

- onschoff ungsnoher Erholtungsoufwond

Dienstverlrog
- Steuerberotungsvertrog

Dokumentotionspflicht
- über Posteingong

Dritthoftung
- Verschulden b. Verirogsverhondlungen

- Verlrog mit Schuizwirkung zugunsten Dritter
: obi. Interessenloge
: Testot

92,58

92,77

92,'2,
il4
92,25

92,277

92,121

92,46

92, B

92,114

92,135
92,130,
tJ t, IJZ

92,209

92,269

92,105

92,58
92,2

92,10
92,8
92,8

92,9s

92,24

92,284

92,63

92,249

92, t8

92,54
o) qa

92,115
92,1\5
92,58

92,77

92,22
92,284
92,175

B

B

ot
a)

280
305



- vertrogsö hnl. Vertrouenshoftung

Ehescheidung

- Porteiverrot d. RA

- Unporieilichkeii d. Noiors

Eigenschoft, zugesicherte -
- Steuervorteil

Erbenhoftung, beschrönkte

- Belehrungsp{lichi d. RA

Festslellungskloge

- negotive -
- nichtiger Gesellschoflerbeschluß

Freistellungsonspruch

- Einwendungen i. Zohlungsprozeß
- Veriöhrung

Frislenkontrolle

- ohne Aktenvorloge
- Brief umschlog, Zustellungsdotum
: Zugong d. St-Bescheides

- Eingongsdotum

- Fristenkontrollbuch
: Telefox

- doppelte -
- Fristüberwochung durch RA
: bei Aktenvorloge

- Fristversöumnis. unverschuldete -: Beförderung der Post durch Mitorbeiter

: zuverlössiger Mitorbeiter
: Posl in folschem Briefkosien

- d. rechtskundigen Mondonten
- Posteingong

- Rechtsmitteloufirog on Kollegen

- Tele{ox
: Funktionsföhigkeit
: des Mondonten, donn Telebrief

- Uberwochung durch Mondonten

Verdeckte Gewinnousschüttung

- Wettbewerbsverbot
: Ubergongsregelung

GmbH
- eigenkopitolersetzendes Dorlehen
- Durchgriffsho{tung

- Johresobschluß, Hondelsregister
- Löschung im HR

Grundoufzeichnungen

- Umbuchungsonweisungen d. M.

Grunderwerbsteuer

- Erwerb von Gesellschoftsonteilen

Hoftungsbescheid

- Anhörung d. Berufskommer

Herstellungskosten

- Gestoltungsfehler, Dorlegungslost

Honororonspruch d. Stb

- Anderung der Rechnung

- Besprechungsgebühr, S42 StBGebV
- Einforderborkeit, $ 9 StbGebV
: Gebührenvorschriften

: Gegenstondswert

: Klogborkeit
: Zeitgebühr

- Fölligkeir, $ Z stbGebv
: Betriebsprüfung

- Fehlerprüfung
: Geschöftsgebü h r/Gutochtergebüh r?

- Gebührenrohmen, $ ll StbGebV
: Mtttelgebühr

92,17 - Geschöftsgebühr, 0S 40,41 StBGebV
: Fehlerprüfung

- noch Kündigung,9627 BGB
- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
- Rückforderungsonspruch, 5 Bl2 BGB
- Schriftform

- Veriöhrungsbeginn
: verzögerte Rechnung

- Zohlung e. Teilbetroges

Honororonspruch d. WP
- StbGebV

Honororrückzohlung

- unerloubte Rechtsberotung

Kopitolonlogebehug
- Schutzgesetz, 5 823 Abs. 2 BGB

Koufuertrog
- Steuervorteil, zugesicherter -
Kousolitöt

- Berotungsfehler/fehlende Mondonteninfo
- Steuervorteil, zugesicherter -
Klogeerhebung
- Unterschrift

Konkurs d. StB

Konkursverwoher Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgelt

- Interessenkollision

- Steuerhoftung

Lohnbuchholtung

- fehlerhofte Meldung d. Kronkenkosse
: Erstotlungsonspruch d. KK,

0 50 Abs. I SGB X

Lohnsleuerersloltung
- Finonzierung d. Kreditinstitute
: Mitwirkung d. Lohnsteuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein

- Mitwirkung b. d. Vorfinonzierung
d. Lohnsteuer

Mohnbescheid
- fehlerhofter -
- Verzögerungen, Rückwirkung. $ 693 Abs. 2 ZPO

Moklervertrog
- Berotungsfehler. Finonzierung

Mitverschulden
- Fristenkonirolle

- Frisfüberwochung
- Grundoufzeichnungen
- richtige lnformotionen on StB
: durch Dritte

- Mondotsentzug
- Sleuererklörung
- Umbuchungsonweisungen d. M.

Niederlossungsf reiheit

- gegenseitige Anerkennung

Notor
- Belehrungspflichten
: Ausschlufl der Gewöhrleistung

- Ehevertrog
: Unporteilichkeit

- Scheingeschö{t
- Unporteilichkeit
: Sozietöt

- Vermögensvormund
: Mündelgrundstück

- Wirtschoftsprüfer-Bestel lun g

Porteiverrot, $ 356 SIGB

- Scheidungsverfohren

92,299
92,160
92,157
92,294
92,157

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe lolg2
92,127
92,121

92, 85
92, 85

92,181

92,58

92,28
92, BB

92,238

92,238,
276

92,41
92,238
92,59

92,195

92,208

92,276

92,285

92,91
92,301

92,44

ot roo

92, 89

92,282
92,95

92, 89

92,209

92, 85

92,181

92,28
92,181

92,269

92,276

92,202

92,202

92,28

92,28

92,262
92,262

92,208

92,259
92,59
92,19s
92,22
92,58
92,250
92,59
92,195

92,114

,Aus den Gründen:

Die Beruiung der Klögerin ist ouch gegen den Beklogten zu l. unbe-
gründet.

lm Ergebnis zu Recht hot dos Londgericht die Kloge obgewiesen. Ein
etwoigerSchodensersotzonspruch der Klögerin gegen den Beklog lenzv
1. wegen Verletzung seiner vertroglichen Berotungspflichten, dei nicht
nöher untersuchi zu werden broucht, wöre iedenfälis gemoß s 68 des
StBerG veriöhrt.

Donoch veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf Schodensersotz
ous dem zwischen ihm und den Steuerberoter bestehenden Vertrogsver-
höltnis in 3Johren von dem Zeitpunkton, in dem derAnspruch entstonden
ist.

Die Entstehung des schodensersotzonspruches, die den Louf der ver-
iö h ru n gsfrisi beg in nen lößt, ist zu beio hen, wenn der schoden wenigstens
dem Grunde noch erwochsen, ferner wenn durch die Verletzungjond,
lung eine ols schoden onzusehende Verschlechterung der Vermögens-
loge eingetreten ist, ohne doß feststehen muß, ob ein 5choden bestehen
bleibt und domit endgühig wird. ln diesen Follen konn und mu0 derAblouf
der Veriöhrungsfrist durch Erhebung einer Kloge ouf Fesistellung der
Pflicht, den noch nichi bezifferboren entstondenen und entstehenden
Schoden zu ersetzen, unterbrochen werden (vgl. BGH WM l9gl, s.loBB ff.
ir0B9l).

Hier ist der Klögerin bereits ieweils bei Abschluß der Johre l9B2 bis l9B4
ein Schoden dodurch entstonden, doß sie ihre Finonzierungsweise über
longfristige Wechselverbindlichkeiten zur Einsporung von Gewerbe-
steuern nicht geöndert hot.

Die evtl. Vertrogsverletzung des Beklogten log in dem Unterlossen einer
entsprechenden Berotu ng ü ber d ie Folgen der wechselfino nzieru n g, d ie
unobhöngig von einer ousdrücklichen vereinborung einer ollgemlinen
Berotung zu seinem Pflichtenkreis gehört hötte.

Der ieweilige Schoden der Klögerin ist bereits zum Ende dieser Jqhre
entstonden, weil er nicht mehr hotte rückgöngig gemocht werden können
und seine Entstehung domit weder von dei Abfosrng der Gewerbe-
steuererklörung des Beklogten obhöngig wot noch von der spöteren
Erkennung des Schqdens oufgrund deiBltriebsprüfung.

92,269

Qt )/.o
92,238
92,238
92,238
92,238

92,269
92,238
92,259
a) )lo
92,239

92,109

92,144
92,145
92,108
92,108

92,2s
92,2s
92,25

9) tta

92,121
92,229

92,121

92,9s,
t0l
92,95,
l0t
92,101
92,\0t

92,136
92,144

92,127

306
279



Gerling lnformolionen fÜr wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 10t92 Proxisveräußerung

- Gegenstond d. -
- Ho{tung {. Altberoier

Prospekthoftung

- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Guiochters
- Rechtswohlklousel

- Schoden
: Befreiung v. Verirog

- Veriöhrung
: $ 68 StBerG

Prozeßvollmocht
- Bewilligung d. Nie0brouchslöschung

- Vergleich

Rechtsonwolt

- Niederlossungs{reiheii
- Wohrheitspflicht
: d. Sirofuerteidigers

- Zulossung
: Verbondstötigkeit
: AG-Vorstond

- Zweitbüro

Rechtsberotung / Rechtsbesorgung

- Abwicklung des nichtigen RberVertroges

- Erschließungsbeitröge

- Honororrückzohlung
- Sieuerberoier
: Erschließungsbeitröge

- U mwondlung. Vertrogsentwurf

- d. Wohnungsverwolters {WEG)

- Versicherungsberotung

Rechtsmittelouftrog

- ohne Auftrogsbestötigung

Rechtswohlklousel

- Prospekthoftung

Schaden

- negotives lnteresse
: Zinsverlusi

- Kopitolonloge
: Rückobwicklung

- unrechtmößiger Vermögensvorteil

Schuldnerverzeichnis

- d. stB

Schutzgesetz i. S. $ 823 Abs. ll BGB
_ S5 SIBG

Sittenwidrige Schödigung, $ 826 BGB

- d. Gesellschofter-Geschöftsf ührers

- Johresobschluß

- Vermögensloge

- vorsötzliche sitienwidrige -
: Grundstücksbewertung

Sozietöt
- Anwoltsnotor
: Unporteilichkeii d. Notors

Stondesrecht

- Berufshoftpf lichtversicheru n gssch utz

- Berufsverbot

Steuerberolungsgesetz
- g 4,71.5
: Unternehmensberoter, Gutochten
: unmittelborer Zusommenhong

-s5: Schuizgeseiz i. S. S 823, ll BGB
: Steuerberechnung, Wirtschofts-

berotungs{irmo

92, 89
82, 89

- I 33, Hilfeleistung in Steuersochen
: Rechenzentrum
: unerloubte -: um{ossendes Mondot, ousl. Ges.

-$46Abs.2Nr.5: Konkurs d. StB
_6 q7

: Werbeverbot, Anwo lissuchservice

Steuerberotungsvertrog
- Ehegotten
: Toschengeldporogroph, S l35Z BGB

- Kündigung, 9627 BGB
: lfd. Einspruchsverfohren
: Resihonoror

- Nichrigkeii, s 134 BGB
: unerloubte Steuerberotung

Steuererklörung
- lnformotionen d. Mondonten
: fristgerechte -

- Sieuerbe{reiun gstoibesio nd

Steuergestoltungsberotun g

- onschoff ungsnoher Erholiungsoufwond
Unterbrechung d. Veriöhrung

- Mohnbescheid

- Mondolsumfong
- Wirtschoftsberotung

Sleuerhoftung
- d. Konkursverwolters

Stiftungsgründung

- Belehrung, Durchlou{spende

Strofuereitelung, $ 258 StGB

- d. Strofuerteidigers

Strofzumessung

- Beru{sverbot

Telefox

- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

- vom Mondonten. Telebrie{. Schriltform

Testot {s. Bestötigungsvermerk)

- Beweiskroft

- Priifungsp{licht d. Bonk

Treuhönder

- Abiretung d. Einlogeonsprüche

- Auf klörungspflichten
: Erwerb d. Vertriebsmiiorbeiter

- Hoftungsbeschrönkung
: grobe Fohrlössigkeit

- Untreue, S 266 StGB

- Vermögensbetreuungspf licht

- Vollmocht, Umfong d. -
Unternehmensberoler
- Guiochten, Betriebsoufspoltung

Unterschrift

- Klogeschrilt

Untreue, $ 266 SIGB

- Gebührenüberhebung, g 352 SIGB

- Treuhönder

- Vermögensvormund
: Mündelgrundsiück

Verhondlungsgehilfe, $ 278 BGB

- Mokler

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht ü. Fehler u.

Veriöh ru ngsvorsch rift, Sekundö ro nspruch
: Anloß zur Prüfung u. Belehrung

- Prospektholtung

- Veriöhrungsbeginn
: Au0enprü{ung, Steuernochveronlogung
: Rechtsverfolgungskosten

Q))

92,294
92,276

92,276

92,25

92,167

92,155
92,160

92,294

92,284

92,278ar)
92t

92,25

92,41
92,238

92,8
92,114

92,58
92,14
92,174

01 a

92, s8
92,58
92,114

92,276

92,269

92,105
92,58

92,136

92,181

Dobei mog dohinstehn, ob die Klögerdorouf vertrouen durften,wöhrend

der Vergl-eichsverhondlungen werde die Veriöhrungseinrede nicht

erhoben. Der vorgelegten Korrespondenz ist zu entnehmen, dofi die

Anwölte der Klöger zvlelzl mit Schreiben vom lB. Mörz l98B einen von

der Geg enseite no ch o bsch I ießen d er PrÜf u n g u nterb reiteten Verg leichs-

vorschlog obgelehnt hoben. Domit woren die Verhondlungen ge-

scheitert. Die Klöger hötten binnen ongemessener - kurz bemessener -
Fristfür die Zustellung der Kloge Sorge trogen mÜssen (BGHZ 93,64,66lr.

Sie hoben iedoch den bereits im Septemb er19\7 einge{orderien Kosten-

vorschuß erst om 2. Juni 
'l9BB eingezohlt. Eine Frist von mehr ols zehn

Wochen konn im Streitfoll nicht mehr ols ongemessen gewertet werden

(vgl. BGH, Urt. v. 6.12.1990 - VIIZR 126/90, NJW 1991,974,9751'

92 t9

o) tQ

92,242
92,242

92,29
92,3
92,25

92,128

92, BB

92,209
92,28
92,209

92,28
92,209
92,88
92,302

92,145
92,19
92,145

92,22
92,59
o) )a

92,175

92,128

92,130,
t3t,l32

Veriührung von
SchodenersqlzonsPrüchen,
$ 68 StBerG
- Abgrenzung der Außenprüfungsfölle

{OLG Düsseldor{, Urt. v. 2.4.1992 - lB U 54189 - rkr'l

92,76

92,25

92,208
92,228

oa 1Q

92,198

92,135

92,292

92,191

92,121

92,134
92,130,
l3t,l32

Leitsötze (d.Verf.)'

I . Die Veriöhrungsfrisi beginnt mit der Schlußbesprechung einer Außen-

prüfung nur äonn, wänn die Steuererklörung fehlerhoft wor und

desholt vermeidbore Steuern durch die AußenprÜfung festgesetzt

werden.

2. Die veriöhrungsunterbrechende Wirkung eines Mohnbescheides

endet mit der Nochricht on den Antrogsteller Über den eingelegten

Widerspruch, wenn dieser dos Verfohren nicht weiier betreibt und es

infolge dessen zum Stillstond kommt ($ 213 Soizlin Verbindung mit

gg2\ro) Soiz 2,211 Abs.lBGBl. Die Veriöhrungsfrist löuft donn vom Tog

der Widerspruchsnochricht.

92,276
92,28

92,294

92,28

92,209
a, )o

92,278
92,292

278
307



Veriöhrung, $51 BRAO

- Belehrungspflicht ü. Fehler
u. Veriöhrungsvorschrift, Sekundöronspruch
: Anloß zur Belehrung
: Regreßmondot on Kollegen
: Unkenntnis über Verjöhrungsvorschrift

- Pf licht z. Verjö hrungsunierbrechung
d. Streitverkü nd un g/Stil I ho lteo bkom men

- Veriöhrungsbeginn
: Mondotsende, $ 51 2. Alt. BRAO

Mondoisende, kein Schoden
- Veriöhrungshemmung
: Verhondlung, $ 852 BGB, 3 PfIVG

Veriöhrung, $ 196 Abs. I Nr. 5
- Veriöhrungsbeginn
: verzögerte Rechnung

Veriöhrung, $ 852 BGL $ 19 BNotO
- onderweitige Ersotzmöglichkeit

Vermittlerhoftung
- Belehrungsinholt

Versöumnisurteil

- Flucht in die Söumnis

Verschwiegenheit
- gegenüber Miterben

Versicherungsberotung

- unerloubte Rechtsberotung

Versicherungsschutz

- Berufshoftpflicht
: Prömienzohlung

- Serienschoden
: fehlerhofte Prospektprüf ung

Verspölungseinwond, $ 296, 528 ZPO
- Fristsetzung d. Vorsiizenden

Vollmocht
- d. Treuhönders, Umfong

Wohrheitspflicht
- d. Strofuerteidigers

Werbeverbot
- Anwolts-Suchservice/lnfodienst
- Berotungsverbund
- f. Rechtsonwölte
- Strofuerteidiger
- Werbung

Wiedereinsetzung
- Nochweis d. StB über Posteingong

Wirlschoftsberotung
- Mondotsumfong

Zinsschoden

- fehlgeschlogene Kopitolonloge

Zwischenvermielung

- Belehrungsp{lichten

- Gestoltungsmi{Jbrouch

BGH v. 26.11.1987 - lXZR162/86

BGH v. L 12.l9BB - lX ZR 61188: BGH Z 106,134
: NJW 1989, 303: DB t9B? 525
:WM t9B? il4
:ZlP 1989,50

BGH v. 4. 10. l9BB - Vl ZB 21/88
: VersR 90, 165
: MDR 198? 55: NJW-RR 1989,127

BGH v.19.2.1990 - AnwSt (R) l1l89

BGH v. 12.6.1990 - 5 StR 268 - 89

BGH v. lZ 10.1990 - lV 2R197/89
:WM1991,246
: VersR )990,1396
: NiW RR199t,627

BGH v. 5.12.1990 - 3 StR 214190

BGH v.24.1.1991 - IXZR25O/Bq
:BGHZ\13,262
:WM1991,420
: WuB Vl B $ 6 KO l.9i (Sundermonn)
: NJW 1991,982

BGH v. 7.2.1991 - IXZR 24/90

BGH v. 13.2.1991 - lll StR 13/91

BGH v. 25. 3. ]991 - AnwZ lB) 2/91: BRAK-Mitt.1991,226

BGH v. 23. 4.1991 - I SiR 734190
:RPKU 1.124/91

BGH v. 26. 4.1991 - V ZR 165 /89

9GHv.27.5.1991 - AnwZIBl 4/91: BMK-Mitt.1991,224

BGH v. lO.6.l99l - llZR247/90: RPKU 1.077/91

BGH v. 19.6.199t - 2 SrR 35290

BGH v. 20. 6. l99l - Vll ZB lB/90

BGH v.27.6.1991 - \XZR222/90

BGH v. 1.7.1991 - ll ZR lB0/90
:WM 199i, i548: DS1R 1991, 1429
: VersR 1991,1247
:ZtP 1991,1140

BGH v. 11.7.1991- lXZRlB]/gO
:WM i99l,lB12

BGH v. 24.9.1991 - Vl ZR 293/90

BGH v. 26. 9.1991 - V ll ZR 376 /Bq: BAUR 1991,796

BGH v.26.9.1991 - IXZR 242/90: NJW 1992,240
: MDR 1991, i095
:WM 1991,1993

BGH v. 2.l0.1991 - lV ZR 68/91: WM 1991, 2080
:ZiP 1991,1629

BGH v. 10.10.1991 - IXZR38/91: NJW 1992,436
:rNM1992,276

BGH v lZ 10.1991 - |XZR255/90
:WM1992,62
: NJW 1992,307
: DS1R 1992,410
:D81992,523

BGH v 2l. lO. 1991 - ll ZR 204/90
:ZlP 1991,1597
: NJW 1992,241

BGH v. 21.10.1991 - llZR221/90

BGH v Z ll.l99l - lll ZR ll8/90: RPK U 1.148/92

BGH v Z ll. l99l - IXZR2BB/90

BGH v. 14.ll.1991 - lX ZR 3l/91

BGH v 26. ll. 1991 - Xl ZB l0 /91: NJW 1992,697: VersR 1992,983
: MDR 1992,304

92,123

92,136

92,208

92,130

92,25

Qt ato

92,127

92, BB

92, s8

92,t81

92, 88

92,58
Q' AA

r3l

92,76

92,246

92,145

92,58

92,t91

92,29

92,28,

5B

92,41

92,28

92,59

92, 85

92, BB

92,174

92,175

92,71

92,239

Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 1)lg2

92,46
92,71
92,71

92,277

92,72

92,46

92,282

92,208

92,174
92,174

92,262

Qt)

92,302

92,134

92,80

92,247

92,114

92,128

92,25
92,174
92,25
92,85
o.> 1aa

92,249

at)

92,228

a

Schodenersolzonspruch gegen Rechtsonwolt
- Anerkenntnis

- Pflicht zur Streituerkündung

- Stillholteobkommen
(BGH, Beschl. v.9.7.1992 - IXZR 2o\/glt

Aus den Gründen:

Leitsötze (d.Ver{.),

l. Dos Eingestöndnis, für den Eintritt der Veriöhrung verontwortlich zu
sein, stellt kein Anerkenntnis des dorous obgeleiteten Schodenersotz-
onspruchs dor.

2. Den Anwolt trifFt nicht die p{lich1 die Veriohrung des gegen ihn selbst
gerichteten Anspruchs durch Streifuerkündung im Vorprozeß zu unter-
brechen oder ein Stillholieobkommen zu schließen.

92,163
92,163

ohne Rechtsfehler hot dos Beru{ungsgericht die Schodenersotzforde-
rung der Klöger ols veriöhrt ongesehen. Die veriöhrung wurde weder
u nierb rochen noch g ehem mt. Rechtsi rrtu msf rei ho ben d ie I nsto nzg erichte
dos Schreiben der Beklogten vom lo. Dezember l9B5 nicht ols Aner-
kenntnis im Sinn von s 208 BGB gewertet. In dem Eingestöndnis, für den
Eintritt der Veriöhrung verontwortlich zu sein, liegt nichl dqs Anerkenntnis
eines Schodensersotzonspruchs. Vergleichsverhondlungen zwischen
den Porteien woren nicht geeignet, den Ablouf der Verlährungsfrist zu
hemmen. $ B52Abs. 2BGBistouf dieVeriöhrung noch g5l BRAO nichtent-
sprechend onwendbor {BGH, Urt. v. ]5. Dezember lgBB - lx zR 33/BB,
WM l9B9,5Bl,583). Die Beklogren horren ouch nichr die pflicht, die Veriöh-
rung des gegen sie selbst gerichteten Anspruchs durch streituerkjndung
im Vorprozeß zu unterbrechen oder mit den Klögern ein Stillholteob-
kommen zu schließen. Dies folgt bereits dorous, doß solche Moßnohmen
zur Verhinderung einer Veriöhrung nicht erforderlich woren; der Vor.
qrozgß ende]e longe vor Eintriti der Veriöhrung der Anwoltshoftung. Für
den AbschluD eines Stillholteobkommens, doß heißt einer Vereinbolung,
do1] den Beklogten vorübergehend dos Recht zur verweigerung dJr
Leistung zustehen solle {BGH, Urt. v. ]4. November l99l - x zR 3ltgl,
wM1992,579,580; v.21. Februor l9B3 - vlltzR 4/82 , Niw 1983,2496,,
2497 f; v.28. Novenber1972 - vl zR 126/7l,versR 1973,232,2331, fehlt
hinreichender sochvortro g. Der Geltend moch ung der veriö hru n gsein-
rede steht ouch nicht der Grundsotz von Treu unJ Glouben enigegen.

92,208
ot t\

308

92,238
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Gl Leitsätze

Versendung von Schriftstücken/Zuverlössigkeit/Botentötigkeit zum Briefkosten

Der prozeflbevollmöchtigie brqucht keine besonderen Vorkehrungen dofÜr zu treffen,

doß die mit der Besorgung der ousgehenden Post beouftrogte Hilfskroft, on deren

Zuverlössigkeit bisher keine Zweifel oufgetreten sind, die zur Versendung bestimmten

Schriftstücke ouch vollzöhlig ln den Posibriefkosten einwirft'

(BGH, Beschl. v.3.7.1992 -V 7811/921

Berufungszulossung/Widerruf/$ 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG

Einem Steuerberoter/Sieuerbevollmöchtigten, Über dessen Vermögen dos Konkurs-

ver{ohren eröffnet worden ist, ist seit dem lnkroftreten des vierten StBerAndG die

Bestellung zwingend zu widerrufen.

{BFH Urt. v. 12.ll.l99l - Z R Bl/90 - Stbs 1992, 153)

Unerloubte Steuerberotung/Gutochlen Betriebsoufspoltung

Ein Unternehmensberoter, der in einem Gutqchten einer Böckerei ouf Grund mehrerer

konkreter Steuerbelostungsvergleiche eine Betriebsqufspoltung empfiehlt, leistet

geschöftsmößig Hilfe in Steuersochen. Diese Tötigkeit ist ihm weder noch 5 4 Nr. 5 noch

noch S 6 Nr.l StBerG erloubt.

{OLG Fronkfurt, Beschl. v. 23.5.1991 - 6W 41/91- rkr. BB 1991, 1962, StB 91,366 EWiR $ 5 StBerG l/91,1125

[Chemnitz]]

Hoftung für Steuerschulden/Umfossendes Mondot/Auslöndischer Mondont/

$$ 33 StBerG,2 Abs.2 WPO

l. Erteilt ein Auftroggeber (hier, eine ouslöndische Kopitolgesellschoft) einem SIB/WP

Vollmocht zur Wthrnehmung seiner steuerlichen Belonge in der Bundesrepublik

Deutschlond sowiezurAbgobe sömtlicher Erklörungen im Zusommenhong mitdiesen

Angelegenheiten, so kqnn dieser nicht {ür Steuerschulden seines Auftroggebers hoft-

boig"mocht werden, wenn er sich bei AusÜbung seiner Tötigkeit im Rohmen seines

Auftäges sowiederfürihn geltendenVorschriften des $ 33 StBerG/92Abs.2WirtPrO

höli und für seinen Auftroggeber nicht qls dessen gesetzlicher Vertreter tötig wird.

Auch die Anweisung des Berufsongehörigen on dos Finonzomt, einen obsehboren

Erstottungsonspruch on Körperschoftssteuer seines Mondonten zur Bezohlung von

dessen Gewerbesteuerschulden on die Gemeinde zu Überweisen, liegt im Rohmen

der Sorg{oltsp{lichien ous seinem Berotungsvertrog'

2. Hol die Finonzbehörde (hier, eine stodt fÜr Gewerbesteuer) gegen den Berufs-

ongehörigen einen Hoftungsbescheid erlqssen und versöumt sie es, gem' $ l9l Abs' 2

lC pn-di" vorgeschriebene Anhörung der zustöndigen Berufskommer durch-

zuführen, so ist dieser Hofiungsbescheid ouflerdem mit einem nicht unerheblichen

Verfohrens- und Rechtsmongel behoftet.

lBoyr.VerwoltungsgerichtMünchen,Beschl.v.2l.3.l99l -MlOS9l.644-rkr,Steuerberoterl99l,36ll
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Gl Leitsötze

Schodenersotzonspruch gegen Rechtsonwolt
- Anerkenntnis

- Pflicht zur Streitverkündung

- Stillholteobkommen
(BGH, Beschl.v. 9. 7.1992 - lX ZR 208 / 91t

Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $ 68 SrBerG
- Abg renzung der Außenprüfungsfollä
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 2. 4.1992 - tB U 54/ Bgt

Honororonspruch
- Veriöhrung
(OLG Düsseldod Urt. v.9.7.1992 - 13 U 2SS/?\I

Dorlegungslost und Veriöhrung
- Anschoffungsnoher Erholtungsäufwond
- Veriöhrungsbeginn
(OLG Köln, Urt. v. 25. 5.1992 - 12 U 230/9|

Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen
- $ 68 StBerG

- FG-Verfohren
(AG KönigsWinier, Urt. v.4.3.1g92- 3 C 3go/9ll

Unerloubte Steuerberotung
- Bilonzbuchholter

- Honoro rrückforderung
- Nichtigkeit des Geschöftsbesorgungsvertroges
(OLG Koblenz, Urt.v. 30. 10. 1990 - 3 U 12g3/ BgI

Fehlerprüfung durch neuen Beroter
- Gebührenonspruch
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 2.4.1992 -13 U17o/g1l

Ve rs ich eru n gsbe ro tu n g
- unerloubte Rechtsberotung
- Versicherungsmokler
(LG Nürnberg-Fürth, un.v.l2.7.1g9t - 4 HKO2BgB/g1l
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